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Teil A - Allgemeiner Teil

Verzeichnis der Paragraphen

§ Al Beginn des Versicherungsschutzes, Falligkeit, Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder Erstbeitrages
§ A2 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss
§A3 Gefahrerhohung

§ A4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
§AS5 Folgebeitrag

§ A6 Lastschriftverfahren

§A7 Ratenzahlung

§ A8 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

§ A9 Dauer und Ende des Vertrages

§ A10  Kindigung nach einem Versicherungsfall

§ A1 Ersatzanspriiche

§ A12  Zahlung und Verzinsung der Entschadigung

§ A13  Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

§A14 Uberversicherung; mehrere Versicherer

§ A15  Sachverstandigenverfahren

§ A16  Versicherung fiir fremde Rechnung

§ A17  Reprasentanten

§ A18  Verjahrung

§ A19  Zustandiges Gericht

§ A20  Vollmacht des Versicherungsvertreters

§ A21  Anzeigen / Willenserklarungen

§A22  Anzuwendendes Recht

§ A1 Beginn des Versicherungsschutzes, Filligkeit, Fol-

gen verspiteter Zahlung oder Nichtzahlung des
Einmal- oder Erstbeitrages

1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen
in Ziffer 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen

Zeitpunkt.

2 Falligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrags fallig, jedoch nicht vor dem

Beginn des Versicherungsschutzes.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziiglich nach demin
Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste
oder einmalige Beitrag friihestens einen Monat nach Zugang
des Versicherungsscheines zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste
Rate als erster Beitrag.

Riicktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 2
mafigebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer
vom Vertrag zurlicktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Riicktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 2 maRgebenden Falligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer fiir einen vor Zahlung des
Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung
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verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffilligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nicht-
zahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ A2 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder

seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Wahrheitsgemale und vollstandige Anzeigepflicht von Gefahr-
umstanden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klarung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstande
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat
und die fiir dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit
dem vereinbarten Inhalt zu schlieRen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Vertrags-
annahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des
Satzes 1 stellt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsanderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor-
satzlich verletzt und hatte der Versicherer bei Kenntnis der
nicht angezeigten Gefahrumstande den Vertrag auch zu
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers riickwirkend
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schliet der Versicherer die



Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus,
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In dieser Mitteilung
der Vertragsanderung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kiindigungsrecht hinzuweisen.

b) Ricktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Ziffer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurlicktreten, es
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht
weder vorsatzlich noch grob fahrldssig verletzt.

Bei grober Fahrldssigkeit des Versicherungsnehmers ist das
Ruicktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande zu
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurlick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der
weder flr den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist. Hat der Ver-
sicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

¢) Kiindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Ziffer 1 leicht fahrldssig oder schuldlos, kann der Versicherer
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kiindigen, es sei denn, der Versicherer hétte den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstande zu gleichen oder
anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
a)), zum Ricktritt (siehe b)) und zur Kiindigung (siehe c))
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht
angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Tauschung anzufechten, bleibt unberiihrt.

Frist fir die Austibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Ziffer 2 a)), zum Riick-
tritt (siehe Ziffer 2 b)) oder zur Kiindigung (siehe Ziffer 2 c))
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen und dabei die Umstande angeben, auf die er seine
Erkldrung stitzt; zur Begriindung kann er nachtraglich weitere
Umsténde innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und
der Umstande Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend
gemachte Recht begriinden.

Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Ziffer 2 a)), zum Riick-
tritt (siehe Ziffer 2 b)) und zur Kiindigung (siehe Ziffer 2 c)) ste-
hen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 1 und 2 sowohl
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu beriicksichtigen. Der
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht
nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur beru-
fen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer
Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe Zif-
fer 2 a)), zum Rucktritt (siehe Ziffer 2 b)) und zur Kiindigung

(siehe Ziffer 2 c)) erléschen mit Ablauf von fiinf Jahren nach
Vertragsschluss; dies gilt nicht fiir Versicherungsfalle, die vor
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist belauft sich auf
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter
die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt hat.

§ A3 Gefahrerhohung

Begriff der Gefahrerhohung

a) Eine Gefahrerhohung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklarung des Versicherungsnehmers die tatsach-
lich vorhandenen Umsténde so verandert werden, dass der
Eintritt des Versicherungsfalles oder eine VergrolRerung des
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des
Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhhung kann insbesondere — aber nicht nur —
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand @ndert
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

¢) Eine Gefahrerhohung nach Ziffer 1 a) liegt nicht vor, wenn
sich die Gefahr nur unerheblich erhoht hat oder nach den
Umstanden als mitversichert gelten soll.

Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers
keine Gefahrerhohung vornehmen oder deren Vornahme
durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass er oh-
ne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrer-
héhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese
dem Versicherer unverziiglich anzeigen.

¢) Eine Gefahrerh6éhung, die nach Abgabe seiner Vertragser-
klarung unabhangig von seinem Willen eintritt, muss der
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverziiglich anzei-
gen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

Kiindigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kindigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach
Ziffer 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kiindi-
gen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
vorsatzlich oder grob fahrléssig verletzt hat. Das Nichtvor-
liegen von Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann der
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhhung in den Fallen
nach Ziffer 2 b) und Ziffer 2 c) bekannt, kann er den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

b) Vertragsanderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt
der Gefahrerhohung einen seinen Geschéftsgrundsatzen
entsprechenden erhohten Beitrag verlangen oder die Absi-
cherung der erhohten Gefahr ausschlieRen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhéhung um
mehr als 10 Prozent oder schlie3t der Versicherer die Ab-
sicherung der erhohten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen. In der Mitteilung hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer auf dieses Kiindigungsrecht hin-
zuweisen.

4 Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertragsanpas-
sung nach Ziffer 3 erléschen, wenn diese nicht innerhalb eines
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhohung
ausgelibt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor der Gefahrerhohung bestanden hat.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhéhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhohung der Versicherungsfall ein,
so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn



b)

9)

§ A4

der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 2 a)
vorsatzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlédssig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Nach einer Gefahrerhohung nach Ziffer 2 b) und 2 c) ist der
Versicherer flr einen Versicherungsfall, der spater als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige
dem Versicherer hétte zugegangen sein mdissen, leistungs-
frei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
vorsatzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine
Pflicht grob fahrldssig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 ent-
sprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
stehen, wenn ihm die Gefahrerh6hung zu dem Zeitpunkt,
zu dem ihm die Anzeige hatte zugegangen sein missen,
bekannt war.

Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

— soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Gefahrerhéhung nicht ursdchlich fir den Eintritt des
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

— wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist fir die Kiindigung des Versicherers abgelaufen und
eine Kiindigung nicht erfolgt war oder

— wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen seinen Geschafts-
grundsadtzen entsprechenden erhohten Beitrag ver-
langt.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei
und nach Eintritt des Versicherungsfalles

1 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

a)

Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

- nach Mdglichkeit fiir die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen;

— dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von
ihm Kenntnis erlangt hat, unverziiglich - ggf. auch
miindlich oder telefonisch — anzuzeigen;

- Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung - ggf. auch miindlich oder telefonisch —
einzuholen, wenn die Umstdnde dies gestatten;

— Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung, soweit flir ihn zumutbar, zu befolgen. Er-
teilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgeméaRem Ermessen zu
handeln;

- Schaden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverziiglich der Polizei anzuzeigen;

— dem Versicherer und der Polizei unverziiglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzurei-
chen;

— das Schadenbild so lange unverandert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschadigten Sachen durch den
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verande-
rungen unumganglich, sind das Schadenbild nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die
beschadigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch
den Versicherer aufzubewahren;

— soweit moglich dem Versicherer unverziglich jede Aus-
kunft — auf Verlangen in Schriftform — zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges
der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist so-
wie jede Untersuchung tber Ursache und Hohe des
Schadens und tber den Umfang der Entschadigungs-
pflicht zu gestatten;

— vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann

und dem Versicherer ein vom Versicherungsnehmer un-
terschriebenes Verzeichnis aller abhanden gekommenen,
zerstorten oder beschadigten Sachen zu Uberlassen. Der
Versicherungswert der Sachen oder der Anschaffungs-
preis und das Anschaffungsjahr sind anzugeben. Das Ver-
zeichnis der versicherten Sachen ist so aufzubewahren,
dass es im Versicherungsfall nicht gleichzeitig mit den
versicherten Sachen zerstort, beschadigt oder abhanden
kommt;

b) Schaden, dieim Gewahrsam eines Transport- oder Beherber-
gungsunternehmens eingetreten und duBerlich erkennbar
sind, mussen dem Unternehmen sofort gemeldet werden.
Der erkennbare Schaden ist vom Transport- oder Beherber-
gungsunternehmen schriftlich bestatigen zu lassen.

Bei auBerlich nicht erkennbaren Schaden muss dieser dem
Transport- oder Beherbergungsunternehmen innerhalb
von zwei Tagen schriftlich angezeigt werden.

Der Versicherungsnehmer hat den Regress gegeniiber
dem Transport- oder Beherbergungsunternehmen, soweit
moglich, sicherzustellen. Die Regressanspriiche sind auf
verlangen des Versicherers diesem zu libertragen. lhm sind
auch die Dokumente und sonstigen Beweismittel zu Gber-
tragen.

c) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten
nach a) ebenfalls zu erflillen — soweit ihm dies nach den
tatsachlichen und rechtlichen Umstanden maoglich ist.

2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 1 vom Versicherungs-
nehmer arglistig oder vorsatzlich verletzt, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob
fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) AuRerim Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Lei-
stung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder flr den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch
fur die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursachlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklarungso-
bliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollstandig oder
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat.

§ A5 Folgebeitrag
1 Falligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der
jeweiligen Versicherungsperiode fillig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angege-
benen Zeitraumes bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebei-
trages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3 Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der
Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mah-
nung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag
die riickstandigen Betrdge des Beitrages, der Zinsen und
der Kosten im Einzelnen beziffert und auRerdem auf die
Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht — auf
Grund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.



b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsneh-
mer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des
Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung ge-
setzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer
Kindigungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen, sofern
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschul-

deten Betrédge in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt
mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kiindigung ausdriicklich hinzuweisen.

Zahlung des Beitrages nach Kiindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder, wenn
sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb
eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung
Uber die Leistungsfreiheit des Versicherers (Ziffer 3 b)) bleibt
unberiihrt.

§ A6 Lastschriftverfahren

1

Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt
der Falligkeit des Beitrages fiir eine ausreichende Deckung des
Kontos zu sorgen.

Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder
mehrere Beitrdge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch,
nicht eingezogen werden konnen, ist der Versicherer berech-
tigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kiindigen. Der
Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzuweisen, dass der
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehenden Beitra-
ge und zukiinftigen Beitrdge selbst zu Gbermitteln. Durch die
Banken erhobene Bearbeitungsgebihren fir fehlgeschlagenen
Lastschrifteinzug kdnnen dem Versicherungsnehmer in Rech-
nung gestellt werden.

§ A7 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort féllig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer
Rate ganz oder teilweise in Verzug gerat oder wenn eine Ent-
schadigung fallig wird.

§ A8 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1

Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses vor
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer fiir
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-

schutz bestanden hat.

b) Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er
hatte beanspruchen kénnen, wenn die Versicherung nur bis
zu dem Zeitpunkt beantragt worden ware, zu dem der Ver-

sicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

Beitrag oder Geschaftsgebiihr bei Widerruf, Ricktritt, Anfech-
tung und fehlendem versicherten Interesse

a) Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklarung innerhalb von zwei Wochen zu widerru-
fen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang
des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten.
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung
Uber das Widerrufsrecht, tiber die Rechtsfolgen des Wider-
rufes und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der

Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versi-
cherer zusétzlich die fur das erste Versicherungsjahr gezahl-
ten Beitrage zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Riicktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
stande, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme
in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Riick-

trittserklarung zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Rucktritt des Versi-
cherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versiche-
rer eine angemessene Geschaftsgebuhr zu.

c) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Tauschung beendet, so steht
dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der

Anfechtungserklarung zu.

d) DerVersicherungsnehmerist nicht zur Zahlung des Beitrages
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei
einer Versicherung, die fiir ein kiinftiges Unternehmen oder
fur ein anderes kiinftiges Interesse genommen ist, nicht
entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene

Geschaftsgebiihr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte-
resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermdgensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begriindenden Umstdnden Kenntnis erlangt.

§ A9 Dauer und Ende des Vertrages

1

Dauer

Der Vertrag ist fiir den im Versicherungsschein angegebenen
Zeitraum abgeschlossen.

Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jewei-
ligen Versicherungsjahres eine Kiindigung zugegangen ist.

Kiindigung bei mehrjahrigen Vertrdgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jah-
res unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versiche-
rungsnehmer gekiindigt werden.

Die Kiindigung muss dem Versicherer spatestens drei Monate
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

Form der Kiindigung
Die Kiindigung nach Ziffer 3 muss in Schriftform erfolgen.
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt.

§ A10 Kiindigung nach einem Versicherungsfall

1

Kindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Sie muss
der anderen Vertragspartei spatestens einen Monat nach
Auszahlung oder Ablehnung der Entschdadigung zugegangen
sein.

Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Kindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der



Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiin-
digung zu einem spéateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Kiindigung durch Versicherer

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Form der Kiindigung

Die Kiindigung nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 ist in Schriftform zu
erklaren.

§ A11 Ersatzanspriiche

1

Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen ei-
nen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer (ber,
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Ubergang
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend
gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versiche-
rungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des
Schadens in hauslicher Gemeinschaft lebt, kann der Ubergang
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat
den Schaden vorsatzlich verursacht.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein
zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und
nach Ubergang des Ersatzanspruches auf den Versicherer bei
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich
mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsatz-
lich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet,
als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen
kann. Im Fall einer grob fahrlassigen Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhaéltnis zu kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsneh-
mer.

§ A12 Zahlung und Verzinsung der Entschidigung

1

3

Falligkeit der Entschadigung

a) Die Entschadigung wird fallig, wenn die Feststellungen des
Versicherers zum Grunde und zur Héhe des Anspruches ab-
geschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung be-
anspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen
ist.

b) Der liber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schadigung wird fallig, nachdem der Versicherungsnehmer
gegentiber dem Versicherer den Nachweis gefiihrt hat, dass
er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sicherge-
stellt hat.

Riickzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteiles

Der Versicherungsnehmer ist zur Riickzahlung der vom Versi-
cherer nach Ziffer 1 b) geleisteten Entschadigung verpflichtet,
wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungs-
nehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederher-
gestellt oder wiederbeschafft worden ist.

Verzinsung

Fur die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) Die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird — seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der liber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schadigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der
Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegend-
ber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz betragt 4 Prozent, soweit nicht aus einem an-
deren Rechtsgrund ein hoherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung fal-
lig.

Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen nach Ziffer 1, 3 a) und Ziffer 3

b) ist der Zeitraum nicht zu berlicksichtigen, in dem infolge Ver-

schuldens des Versicherungsnehmers die Entschadigung nicht
ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen;

b) ein behdrdliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen
den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten aus
Anlass dieses Versicherungsfalles noch lauft.

§ A13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

Vorsatzliche oder grob fahrlassige Herbeifiihrung des Versiche-
rungsfalles

a) Fuhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor-
satzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschadi-
gungspflicht frei.

Ist die Herbeifiihrung des Schadens durch rechtskraftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungs-
nehmers festgestellt, so gilt die vorsatzliche Herbeiflihrung
des Schadens als bewiesen.

b) Fihrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlas-
sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhaltnis zu kirzen.

Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig tiber Tatsachen,
die fiir den Grund oder die Hohe der Entschadigung von Be-
deutung sind, tauscht oder zu tauschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechts-
kraftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ A14 Uberversicherung; mehrere Versicherer

Uberversicherung

a) Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur
Beseitigung der Uberversicherung die Versicherungssumme
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des
Herabsetzungsverlangens, ist fiir die Hohe des Beitrages der
Betrag mallgebend, den der Versicherer berechnet haben
wiirde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen
Inhalt geschlossen worden ware.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umstan-
den Kenntnis erlangt.

Mehrere Versicherer
a) Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die ande-
re Versicherung unverziiglich mitzuteilen. In der Mitteilung
sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme
anzugeben.

b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach
a) vorsatzlich oder grob fahrldssig, ist der Versicherer unter



den in § A2 Ziffer 2 beschriebenen Voraussetzungen zur
Kindigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise lei-
stungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versi-
cherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der
anderen Versicherung erlangt hat.

¢) Haftung und Entschdadigung bei Mehrfachversicherung

— Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und lbersteigen die Versi-
cherungssummen zusammen den Versicherungswert
oder Ubersteigt aus anderen Griinden die Summe der
Entschdadigungen, die von jedem Versicherer ohne
Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen waren,
den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung
vor.

— Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder fir den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt.
Der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht
mebhr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Vertréage
bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsvertrigen Entschadigung
fur denselben Schaden, so erméaRigt sich der Anspruch
aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die
Entschadigung aus allen Vertragen insgesamt nicht ho-
her ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Beitrdge errechnet wurden,
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden
waére. Bei Vereinbarung von Entschadigungsgrenzen
ermaBigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus al-
len Vertrdagen insgesamt keine héhere Entschadigung
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden ware.

— Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden
Umstanden Kenntnis erlangt.

d) Beseitigung der Mehrfachversicherung

— Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der spéter geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme
unter verhaltnismaRiger Minderung des Beitrages auf
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die friihere
Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erkla-
rung dem Versicherer zugeht.

— Die Regelungen nach Ziffer 2 d) Absatz 1 sind auch
anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsvertrage der Versicherungswert gesunken ist.
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsvertrage
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur
die verhaltnisméaRige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Beitrage verlangen.

§ A15 Sachverstiandigenverfahren

1

Feststellung der Schadenhdhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Hohe des Schadens in einem
Sachverstandigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sach-
verstandigenverfahren kénnen der Versicherer und der Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.
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2 Weitere Feststellungen

Das Sachverstiandigenverfahren kann durch Vereinbarung auf
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer-
den.

Verfahren vor Feststellung
Fur das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu be-
nennen. Eine Partei, die ihren Sachverstandigen benannt
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genann-
ten Sachverstandigen in Textform auffordern, den zweiten
Sachverstandigen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
standige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang
der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde
Partei durch das fiir den Schadenort zustandige Amtsge-
richt ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Ver-
sicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzu-
weisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
ist oder mit ihm in dauernder Geschiftsverbindung steht;
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschifts-
partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem dhnlichen
Verhaltnis steht.

c) Beide Sachverstandige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstandigen als
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend fir die
Benennung eines Obmannes durch die Sachverstandigen.
Einigen sich die Sachverstandigen nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das fiir den Schadenort
zustandige Amtsgericht ernannt.

Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstandigen missen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstorten
und beschadigten versicherten Sachen sowie deren nach
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versiche-
rungswert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige tbermittelt seine Feststellungen beiden
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachver-
standigen voneinander ab, so lbergibt der Versicherer sie un-
verzliglich dem Obmann. Dieser entscheidet tber die streitig
gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der
Sachverstandigen gezogenen Grenzen und libermittelt seine
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmannes
sind fur die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage
erheblich abweichen. Auf Grund dieser verbindlichen Feststel-
lungen berechnet der Versicherer die Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
standigen die Feststellung nicht treffen konnen oder wollen
oder sie verzogern.

Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Partei die
Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Halfte.

Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berihrt.

§ A16 Versicherung fiir fremde Rechnung

Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen fiir das Interesse eines Dritten (Versicherten)



schlieRen. Die Auslibung der Rechte aus diesem Vertrag steht
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt.

Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an den
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versi-
cherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann
die Zahlung der Entschadigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen.

Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung fir fremde Rechnung auch die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherten zu berticksichtigen. Soweit der
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Ver-
sicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer fir
sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicher-
ten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Reprasen-
tant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist
oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche-
rungsnehmers nicht moglich oder nicht zumutbar war.

¢) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht da-
riber informiert hat.

§ A17 Reprisentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

§ A18 Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jah-
ren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den Anspruch be-
griindenden Umstdnden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen misste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zahlt bei der Fristberechnung der Zeitraum
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ A19 Zustandiges Gericht

1

Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsstainden der Zivil-
prozessordnung (ZPO) auch das Gericht ortlich zustandig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewohnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Anspriiche
auch bei dem fiir den Sitz oder die Niederlassung des Gewer-
bebetriebes zustandigen Gericht geltend machen.

Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist

ausschlieBlich das Gericht ortlich zustandig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewdhnlichen
Aufenthalt hat.

§ A20 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1

Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklarungen entgegenzuneh-
men betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsver-
trages,

b) eines bestehenden Versicherungsverhaltnisses einschlieR-
lich dessen Beendigung,

¢) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Ver-
trages und wahrend des Versicherungsverhaltnisses.

Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, vom Versi-
cherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachtra-
ge dem Versicherungsnehmer zu Gbermitteln.

Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, Zahlungen,
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an
ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschrankung dieser Vollmacht
muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen,
wenn er die Beschrankung bei der Vornahme der Zahlung
kannte oder in Folge grober Fahrldssigkeit nicht kannte.

§ A21 Anzeigen / Willenserklarungen

1

Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die fiir
den Versicherer bestimmten Erklarungen und Anzeigen, die das
Versicherungsverhaltnis betreffen und die unmittelbar gegenu-
ber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachtrdgen als zustandige bezeichnete Verwaltung gerichtet
werden. Die gesetzlichen Regelungen liber den Zugang von
Erklarungen und Anzeigen bleiben unberthrt.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, gentigt fir eine Willenserkla-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegentiber abzugeben
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte
dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei
einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensanderung.
Die Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als
zugegangen.

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An-
schrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden bei einer

Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen
nach Ziffer 2 entsprechend Anwendung.

§ A22 Anzuwendendes Recht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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FK 619-B 0110 (2)

§ B1 Versicherte Gefahren, versicherte Sachen

Versicherte Gefahren

a) Der Versicherer tragt mit Ausnahme der in § B2 genannten
Ausschlisse alle Gefahren, denen die versicherten Sachen
wahrend der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind.

b) Versicherungsschutz besteht gegen Abhandenkommen,
Zerstorung oder Beschadigung versicherter Sachen als Fol-
ge einer versicherten Gefahr.

Versicherte Sachen

Versichert sind die privat genutzten Sachen des beantragten
und versicherten Freizeitbereiches.

Die Nutzung von Vereinsutensilien zu Reprasentationszwecken
steht der privaten Nutzung gleich.

Fur die nachfolgend aufgefiihrten Sachen der Freizeitbereiche
a) bis h) besteht nur dann Versicherungsschutz, sofern der be-
antragte, einzelne Freizeitbereich im Versicherungsvertrag aus-
driicklich aufgefihrt ist:

a) Musikinstrumente

Musikinstrumente aller Art, wie z. B. Streich-, Blas- und Ta-
steninstrumente, Gitarren, Drums, Perkussion sowie tech-
nisches/elektronisches Equipment bzw. Zubehor.

Fur Harfen und Klaviere besteht nur Versicherungsschutz,
wenn dies mit dem Versicherer besonders vereinbart ist.

b) Fotoapparate

Fotoapparate, Videokameras, Digitalkameras, Digicams,
Objektive, Taschen und sonstiges Zubehor.

Speichermedien fiir digitale Kameras sind jedoch nur ver-
sichert, wenn sie sich in der Kamera oder in der Kamera-
tasche befinden.

¢) Jagd- und Sportwaffen

Jagd- und Sportwaffen aller Art sowie sonstiges Zubehor,
wie z. B. Gewehre, Pistolen, Bogen, Gewehrkoffer oder Fut-
teral, Munitionskoffer, Munition, Jagd- und Sportschiitzen-
bekleidung, Taschen.

Nicht versichert sind Paintball-, Gotcha-, Lasergame-Waffen
sowie Ausrlstung und Zubehor dieser Sportarten.

d) Angelausriistung

Angelausristung aller Art, wie z. B. Angelruten und -rollen,
Kescher, Rutenauflagen, Taschen und Koffer, Schlauch- und
Ruderboote bis maximal 1.000 EUR, Angelmesser, Angelbe-
kleidung, Stiihle, Liegen, Raucherofen.

e) Golfsachen

Golfsachen aller Art, wie z. B. Golfschlager, Taschen, Schuhe,
Golfbekleidung, Caddy, Ziehtrolley, Standbags sowie son-
stiges Zubehor.

f) Reitausriistung

Reitausriistung aller Art sowie sonstiges Reitzubehor, Reit-
ausrlstung und Reitbekleidung, wie z. B. Sattel, Zaumzeug,
Trense, Longierbedarf, Gerten, Halfter etc.

g) Tauchausristung

Tauchausristung aller Art, wie z. B. Masken, Schnorchel,
Flossen, Tauchanziige, Lungenautomaten, Atemregler,
Tauchcomputer, Tauchinstrumente, Jacketts, Tauchfla-
schen, Taschen, Lampen, Unterwasserkameras, Signalaus-
ristung, Messer, Werkzeuge, Bleigirtel.

h) Vereinsutensilien

Gegenstande von Vereinen, die zu Reprasentationszwecken
genutzt werden, wie z. B. Fahnen, Konigs- und Schiitzen-
ketten, Pokale.

Versicherte Sachen mit hoheren Einzelwerten

Sachen mit einem Einzelwert ab 500 EUR sind nur versichert,
wenn sie in der zusatzlichen Einzelaufstellung des Versiche-
rungsvertrages separat genannt sind.

§ B2 Ausschliisse

1
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Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind im Rahmen des beantragten und versi-
cherten Freizeitbereiches folgende Sachen:

a) Musikinstrumente

Equipment von Discjockeys, Discotheken oder Tanzkapel-
len sowie reine Verstarkeranlagen und HiFi-Anlagen;

b) Fotoapparate

Filme, Blitzlampen/Blitzwiirfel, Videobander und Videokas-
setten;

¢) Angelausriistung

Koder; Echolote; Navigationsgerate; Haken; Angelschniire;
Zelte; Schirme; Kleinteile mit einem Einzelwert unter 10
EUR, sofern diese nicht gemeinsam mit einer Angeltasche,
Angelbox oder einem Angelkoffer zu Schaden kommen;

d) Golfsachen

Verbrauchsmaterial, Bille, motorbetriebene Golfwagen zur
Personenbeforderung;

e) Tauchausriistung

Harpunen.
Ausgeschlossene Gefahren
Ausgeschlossen sind die Gefahren

a) des Krieges, Birgerkrieges oder kriegséahnlicher Ereignisse
und solche, die sich unabhangig vom Kriegszustand aus der
feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus



dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer
dieser Gefahren ergeben;

b) von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen
oder politischen Gewalthandlungen, unabhédngig von der
Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sons-
tigen birgerlichen Unruhen;

c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe
von Hoher Hand;

d) aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen
als Waffen mit gemeingefahrlicher Wirkung, und zwar ohne
Riicksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;

e) der mut- und boswilligen Beschadigung sowie der Untreue,
der Unterschlagung und des Diebstahls durch Familienan-
gehorige;

f) der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung.
Ausgeschlossene Schéaden
Ausgeschlossen sind Schaden durch

a) die natirliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versi-
cherten Sachen;

b) Be- oder Verarbeitung;

c) Konstruktions-, Fabrikations-, Materialfehler, Herstellungs-
mangel;
d) Hangen-, Stehen- oder Liegenlassen;

e) Abnutzung oder Verschleil infolge des bestimmungsge-
malen Gebrauchs der versicherten Sachen;

f) Kratzer und Schrammen;

g) Funktionsstorungen, innere Schaden und Defekte (z. B.
Nichtfunktionieren, Kurzschluss, Uberspannung und In-
duktion) sowie Rohren- und Fadenbruch an elektrischen
und elektronischen Gerdaten und Sachen. Diese Schaden
werden jedoch ersetzt, wenn sie in Folge eines Schadens
durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Leitungs-
wasser, Hohere Gewalt, Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub,
rauberische Erpressung oder eines Transportmittelunfalles
verursacht worden sind.

Ausschluss spezieller Schaden in einzelnen Freizeitbereichen
Nicht versichert sind Schaden im Bereich
a) Musikinstrumente

durch Leimlésungen sowie durch geplatzte Felle oder ge-
rissene Saiten.

b) Fotoapparate

durch Flugsand und Verschmutzung sowie durch Rost, Oxi-
dation und Witterungseinflusse.

¢) Jagd- und Sportwaffen
durch Rost, Witterungseinflisse und Wertminderung.
d) Angelausriistung

durch Schaden im Zusammenhang mit dem Reillen von
Angelschniiren.

e) Reitausristung
durch Bisse von Tieren.
f) Tauchausriistung,

— wenn sich die Ausriistung nicht in einem nach aner-
kannten Tauchnormen funktionsfahigem Zustand be-
findet;

— wenn Unterwasseraktivititen nicht gemal® den von
anerkannten Organisationen des Tauchsportes festge-
legten Richtlinien und Empfehlungen fiir sichere Tauch-
praxis erfolgen;

— wenn Ausriistungsgegenstande wie z. B. Taschenlam-
pen, Messer, Computer und Kameras wahrend der
Unterwasseraktivitaten nicht durch Armbander, Gurte
oder Leinen am Taucher befestigt sind.

Beweis einer versicherten Gefahr oder eines Schadens

Ist der Beweis fiir das Vorliegen einer dieser Gefahren oder
Schéaden nicht zu erbringen, so gentigt fiir den Ausschluss
der Haftung des Versicherers die iberwiegende Wahrschein-
lichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Gefahren zurtickzu-
fihren ist.

§ B3 Geltungsbereich

Die Versicherung gilt fiir Versicherungsnehmer mit standigem
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und erstreckt sich
auf Reisen und Aufenthalte in der ganzen Welt.

§ B4 Umfang des Versicherungsschutzes

Versicherungsschutz fir die versicherten Sachen besteht wahrend

a)
b)

)

d)

e)

des bestimmungsgemalen Gebrauchs durch den Versiche-
rungsnehmer oder einer berechtigten Person;

sie durch den Versicherungsnehmer oder eine berechtigte Per-
son personlich mitgefiihrt werden;

der Aufbewahrung in einem verschlossenen Raum eines be-
wohnten Gebaudes oder in einem verschlossenen Behéltnis in
einem Raum eines bewohnten Gebaudes. Wenn das Gebaude
nicht bewohnt ist, besteht auch Versicherungsschutz, wenn ein
Gebaude auf dem gleichen Grundstiick bewohnt ist.

Sofern die Aufbewahrung in einem unbewohnten Gebaude
erfolgt, besteht Versicherungsschutz ab einer Versicherungs-
summe von 10.000 EUR nur nach vorheriger schriftlicher Ver-
einbarung mit dem Versicherer;

des Aufenthaltes oder bei einem Transporte im Gewahrsam
eines Beforderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebes
sowie einer Gepackaufbewahrung;

sich die versicherten Sachen in einem unbeaufsichtigt abge-
stellten, geschlossenen und verschlossenen Kraftfahrzeug be-
finden. Voraussetzung fiir den Versicherungsschutz ist jedoch,
dass sich die versicherten Sachen in einem von auflen nicht
einsehbaren Koffer- oder Gepackraum befinden. Die Entscha-
digung ist begrenzt auf maximal 1.500 EUR.

§ B5 Versicherte und nicht versicherte Kosten

1
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Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Um-
standen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens fiir geboten halten durfte oder die er auf Weisung des
Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen unmit-
telbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder
in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der
Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese Kosten bei einer
nachtraglichen objektiven Betrachtung der Umstande ver-
haltnismaRig und erfolgreich waren oder die Kosten auf
Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kirzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) und b) entspre-
chend kiirzen.

d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschadigung
betragen zusammen hochstens die Versicherungssumme je
vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Kosten
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Nicht versichert sind Kosten fiir Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, die im 6ffentlichen Interesse zur
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im
offentlichen Interesse erbracht werden.

f) Der Versicherer hat den fiir die Kosten erforderlichen Betrag
auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschiefen.

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Hohe die Ko-
sten fiir die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu
ersetzenden Schadens, sofern diese den Umstanden nach
geboten waren.



Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstandigen
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt,
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder
vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Istder Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann
er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kiirzen.

§ B6 Versicherungswert

1

Versicherungswert
Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungspreis (Neuwert).

Ist der sich insbesondere aus Alter, Abnutzung und Gebrauch
ergebende Zeitwert einer Sache niedriger als 50 % des Wie-
derbeschaffungspreises (Neuwert), so ist der Versicherungswert
nur der Zeitwert. Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert
der Sache durch einen Abzug entsprechend ihrem insbeson-
dere durch den Abnutzungsgrad und das Alter bestimmten
Zustand.

Versicherungswert bei besonderen Musikinstrumenten

Abweichend von Ziffer 1 ist der Versicherungswert fir Mei-
sterinstrumente und -bégen (z. B. Meistergeigen, -bratschen,
-violoncelli) der gemeine Wert. Der gemeine Wert ist der un-
mittelbar vor dem Schadenfall zu erzielende Verkaufspreis.

§ B7 Entschadigungsberechnung, Versicherungs-

summe, Unterversicherung
Entschadigungsberechnung fiir alle Freizeitbereiche
Der Versicherer ersetzt

a) fiur abhanden gekommene oder zerstorte Sachen den Ver-
sicherungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles;

b) bei beschadigten Sachen die notwendigen Kosten einer
fachmannischen Reparatur zur Zeit des Eintrittes des Ver-
sicherungsfalles, hochstens jedoch den Versicherungswert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. Eine etwa
durch den Versicherungsfall entstandene und durch die Re-
paratur nicht auszugleichende Wertminderung wird nicht
ersetzt. Die Reparaturkosten werden gekiirzt, soweit durch
die Reparatur der Versicherungswert der Sache gegeniiber
dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erhoht wird;

c) bei historischen oder nicht wiederzubeschaffenden Sachen
(z. B. alte Fahnen, Pokale, Musikinstrumente etc.) die Ko-
sten einer Reproduktion und zwar bis maximal zur Versiche-
rungssumme;

d) bei Verlust oder Beschadigung einer Sacheinheit (Satz oder
Garnitur) lediglich nur das vom Schaden betroffene Einzel-
stlick.

Wertminderung bei Musikinstrumenten

Sofern vom Versicherungsnehmer beantragt und im Versiche-
rungsvertrag in vereinbarter Hohe aufgefiihrt, ersetzt der Ver-
sicherer bei hochwertigen Meistergeigen, Meisterbratschen
und Meistervioloncelli eine an den versicherten Instrumenten
nachweisbare Wertminderung. Die Wertminderung muss di-
rekte Folge eines nicht génzlich behebbaren und nach diesen
Bedingungen versicherten Schadenfalles sein. Die sonstigen
Bestimmungen der Ziffer 1 a) bis d) sowie die Ziffern 3 und 4
finden unverandert Anwendung.

Versicherungssumme, Pauschalversicherungssumme
Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Ver-
sicherungsnehmer im einzelnen vereinbarte Betrag, der den
Versicherungswerten (siehe § B6) entsprechen soll.

Pauschalversicherungssumme

Die versicherten Sachen innerhalb des gewahlten Freizeit-
bereiches sind pauschal liber eine Gesamtsumme versichert
(ausgenommen Einzelwerte ab 500 EUR, siehe § B1 Ziffer 3),
d. h. die jeweilige komplette Freizeit-, Sport- bzw. Hobbyaus-
ristung des VN oder alle Utensilien des Vereins — die Reprasen-
tationszwecken dienen - gilt ohne Einzelversicherungssumme

versichert. Die vereinbarte pauschale Versicherungssumme
sollte dem Versicherungswert (siehe § B6) entsprechen.

Unterversicherung

a) Istdie Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter-
versicherung), so wird die Entschadigung (siehe Ziffer 1)
in dem Verhaltnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekdirzt:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Ver-
sicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

Entsprechendes gilt fiir die Berechnung versicherter Kosten
nach § B5 Ziffer 1 und 2.

b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen
vereinbart sind, so ist a) auf jede einzelne Position anzu-
wenden.

§ B8 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1

— 14 -

Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach
Kenntniserlangung dem Vertragspartner unverziiglich in Text-
form anzuzeigen.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zuriickerlangt, bevor die volle Entschadigung
fur diese Sache gezahlt worden ist, so behélt er den Anspruch
auf die Entschadigung, falls er die Sache innerhalb von zwei
Wochen dem Versicherer zur Verfligung stellt. Andernfalls ist
eine fir diese Sache gewahrte Entschadigung zuriickzugeben.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurtickerlangt, nachdem fir diese Sa-
che eine Entschéadigung in voller Hohe ihres Versicherungs-
wertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer
die Entschéadigung zuriickzuzahlen oder die Sache dem Ver-
sicherer zur Verfligung zu stellen. Der Versicherungsneh-
mer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers
auszuiiben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das
Wahlrecht auf den Versicherer tiber.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurlickerlangt, nachdem fiir diese
Sache eine Entschadigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemal geringer als der Versicherungswert ist, so
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und
muss sodann die Entschadigung zurlickzahlen. Erklart er
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen
mit dem Versicherer offentlich meistbietend verkaufen zu
lassen. Von dem Erl6s abziiglich der Verkaufskosten erhalt
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten
bedingungsgemaRen Entschadigung entspricht.

4 Beschadigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann der
Versicherungsnehmer bedingungsgemaRe Entschadigung in
Hohe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten,
wenn die Sachen nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 bei ihm verblei-
ben.

Gleichstellung

Dem Besitz einer zuriickerlangten Sache steht es gleich, wenn
der Versicherungsnehmer die Moglichkeit hat, sich den Besitz
wieder zu verschaffen.

Ubertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zuriickerlangte
Sachen zur Verfligung zu stellen, so hat er dem Versicherer den
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu libertragen,
die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.



§ B9 Besondere Gefahrerhbhungen und Obliegenheiten
zur Gefahrverhiitung oder Gefahrverminderung
(Sicherheitsvorschriften)

1 Besondere Gefahrerhéhungen

Eine Gefahrerhohung (siehe § A3 [Allgemeiner Teil]) liegt fir die
Gefahr Einbruchdiebstahl insbesondere vor, wenn

a) an dem Gebdude, in dem der Versicherungsort liegt, oder
an einem angrenzenden Geb&ude Bauarbeiten durchge-
fuhrt, Geruste errichtet oder Seil- oder andere Aufziige an-
gebracht werden;

b) Raumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Ver-
sicherungsort angrenzen, dauernd oder voriibergehend
nicht mehr benutzt werden.

2 Obliegenheiten zur Gefahrverhiitung oder Gefahrverminde-
rung (Sicherheitsvorschriften)

Der Versicherungsnehmer hat

a) daflr Sorge zu tragen, dass das Gebaude oder der Raum
in dem sich die versicherten Sachen befinden bzw. aufbe-
wahrt werden, verschlossen ist;

b) dafiir Sorge zu tragen, dass die versicherten Sachen der

Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos
kindigen.

Das Kiindigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er
die Obliegenheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
verletzt hat.

b) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 2 arglistig oder vor-
satzlich verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhaltnis zu kirzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrldssigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

Auler im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fuir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

Beschaffenheit, der Empfindlichkeit und ihrem Wert ent- § B10 VeriuBerung der versicherten Sache und deren

sprechend sorgfaltig behandelt und aufbewahrt werden.
Soweit sich die Sachen nicht in Gebrauch befinden, sind

sie in ihrem daflir bestimmten Behaltnis zu verwahren; 1

c) bei der Beférderung (z. B. Transport, Versand) dafiir Sorge
zu tragen, dass die versicherten Sachen den Belastungen
durch die Beférderung standhalten. Insbesondere sind die
Sachen der Beschaffenheit, Empfindlichkeit und dem Wert
entsprechend zu verpacken und festzuzurren oder festzu-
binden. Fir den Transport mit einem Beférderungsunter-
nehmen sind die versicherten Sachen zusatzlich in geeig-
neter Form gegen Diebstahl zu sichern.

d) alle gesetzlichen, behordlichen oder in dem Versicherungs-
vertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die zu-
standige Behdrde in Textform zugestimmt hat, beeintrach-
tigen die Entschadigungspflicht nicht;

e) fiir Schaden durch Einbruchdiebstahl

- solange sich niemand in der Wohnung oder dem Haus
aufhalt, die Turen und alle sonstigen Offnungen des
Versicherungsortes stets ordnungsgemaR verschlossen
zu halten und alle bei Antragstellung vorhandenen
und alle zusatzlich vereinbarten Sicherungen voll ge-
brauchsfahig zu erhalten und zu betatigen.

Diese Obliegenheit findet keine Anwendung, soweit
die Einhaltung dieser Obliegenheit dem Versicherungs-
nehmer oder seiner Reprasentanten bei objektiver Wiir-
digung aller Umstande billigerweise nicht zugemutet
werden kann.

f) fir Schaden durch Leitungswasser

— alle wasserfiihrenden Anlagen stets in ordnungsge-
maRem Zustand zu erhalten; Stérungen, Mangel oder
Schéden an diesen Anlagen unverziglich beseitigen zu 3
lassen und notwendige Neubeschaffungen oder Ande-
rungen dieser Anlagen oder MalRnahmen gegen Frost
unverziiglich durchzufiihren;

— wahrend der kalten Jahreszeit alle Gebaude und Gebaude-
teile zu beheizen und dies geniigend haufig zu kontrollie-
ren, oder dort alle wasserflihrenden Anlagen und Einrich-
tungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten;

— nicht benutzte Gebdude oder Gebaudeteile gentigend
haufig zu kontrollieren oder dort alle wasserflihrenden
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren
und entleert zu halten;

— in Rdumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen min-
destens zwdlf cm oder mindestens eine vereinbarte an-
dere Hohe lber dem FuBboden zu lagern.

3 Rechtsfolgen der Verletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob
fahrlassig eine Obliegenheit nach Ziffer 2, so kann der
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Rechtsfolgen

Rechtsverhaltnisse nach Eigentumstibergang

a)

b)

9
d)

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer
verauBert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsuber-
ganges an dessen Stelle der Erwerber in die wahrend
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
haltnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein.

b) Der VerduRerer und der Erwerber haften fiir den Beitrag,
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfallt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2 Kindigungsrechte

Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhaltnis unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat zu kiindigen. Dieses Kiindigungsrecht erlischt, wenn es
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versiche-
rers von der VerduRerung ausgelibt wird.

Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis mit
sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kiindigen.

Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines
Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgetibt wird.

Die Kiindigung nach a) und b) muss in Schriftform erfolgen.

Im Falle der Kiindigung nach a) und b) haftet der VeraufRe-
rer allein fur die Zahlung des Beitrages.

Anzeigepflichten

a)

b)

9

Die Veraulerung ist dem Versicherer vom VerauRerer oder
Erwerber unverziiglich in Textform anzuzeigen.

Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spater
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die
Anzeige hatte zugehen miissen, und der Versicherer nach-
weist, dass er den mit dem VerdufRerer bestehenden Vertrag
mit dem Erwerber nicht geschlossen hatte.

Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die VerduRerung zu dem Zeitpunkt be-
kannt war, zu dem ihm die Anzeige hatte zugehen mdssen,
oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist fur die Kiindigung des Versicherers abgelaufen war
und er nicht gekiindigt hat.
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FK 627-A 0111

Beginn des Versicherungsschutzes, Falligkeit, Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder Erstbeitrages

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Gefahrerhohung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

Folgebeitrag

Lastschriftverfahren

Ratenzahlung

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Dauer und Ende des Vertrages

Kiindigung nach einem Versicherungsfall
Ersatzanspriiche

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung
Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
Uberversicherung; Mehrere Versicherer
Sachverstandigenverfahren

Versicherung fiir fremde Rechnung
Reprasentanten

Verjahrung

Zustandiges Gericht

Vollmacht des Versicherungsvertreters
Anzeigen / Willenserklarungen

Anzuwendendes Recht

Beginn des Versicherungsschutzes, Filligkeit, Fol-
gen verspiteter Zahlung oder Nichtzahlung des
Einmal- oder Erstbeitrages

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Ziffer 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt.

Falligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach St

Abschluss des Versicherungsvertrages fillig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes. 1

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziglich nach
dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der
erste oder einmalige Beitrag frihestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste
Rate als erster Beitrag.

Ruicktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 2
Ziffer 2 malRgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann

der Versicherer vom Vertrag zuriicktreten, solange die Zah-

lung nicht bewirkt ist.

Der Riicktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 2 mafRRgebenden
Falligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer fiir einen
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vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffélligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerk-
sam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

WahrheitsgemaRe und vollstandige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumstanden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstéande anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die fiir dessen Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
Ren.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsanderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsatzlich verletzt und hatte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstande den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers riickwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.



Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schlieRt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung fir den nicht angezeigten
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiin-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsanderung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
Kiindigungsrecht hinzuweisen.

b) Ricktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Ziffer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zuriick-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die
Anzeigepflicht weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
verletzt.

Bei grober Fahrlédssigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umsténde zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurlick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand
bezieht, der weder fir den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursachlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

c) Kiindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Ziffer 1 leicht fahrlassig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kiindigen, es sei denn, der Versicherer
hatte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umsténden zu gleichen oder anderen Bedingungen
abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (si-
ehe a)), zum Ricktritt (siehe b)) und zur Kiindigung
(siehe c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder
die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen argli-
stiger Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.

Frist fir die Ausiibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsdnderung (siehe Ziffer 2 a)), zum
Ruicktritt (siehe Ziffer 2 b)) oder zur Kiindigung (siehe Ziffer
2 ¢)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen und dabei die Umstande angeben, auf die
er seine Erklarung stiitzt; zur Begriindung kann er nachtréag-
lich weitere Umstande innerhalb eines Monats nach deren
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung
der Anzeigepflicht und der Umstande Kenntnis erlangt, die
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Ziffer 2 a)), zum
Ruicktritt (siehe Ziffer 2 b)) und zur Kiindigung (siehe Ziffer
2 ¢)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen
hat.

Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 1
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers

§ A3
1
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zu berticksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich
darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob
fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder gro-
be Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
Ziffer 2 a)), zum Ruicktritt (siehe Ziffer 2 b)) und zur Kiindi-
gung (siehe Ziffer 2 c)) erléschen mit Ablauf von fiinf Jahren
nach Vertragsschluss; dies gilt nicht fir Versicherungsfalle,
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist belauft
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig
verletzt hat.

Gefahrerhohung
Begriff der Gefahrerhohung

a) Eine Gefahrerhohung liegt vor, wenn nach Abgabe
der Vertragserklarung des Versicherungsnehmers die
tatsachlich vorhandenen Umstéande so verandert wer-
den, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine
VergrofRerung des Schadens oder die ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

b) Eine Gefahrerhhung kann insbesondere - aber nicht
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand andert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

¢) Eine Gefahrerh6hung nach Ziffer 1 a) liegt nicht vor,
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhéht hat oder
nach den Umsténden als mitversichert gelten soll.

Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerh6hung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine
Gefahrerhohung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverziiglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhéhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklarung unabhéngig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverziiglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

Kiindigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kiindigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Ziffer 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kiindigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsétzlich oder grob fahrldssig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlassig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kiindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerh6hung in den Fal-
len nach Ziffer 2 b) und Ziffer 2 c¢) bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kindigen.

b) Vertragsanderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen seinen Ge-
schaftsgrundsatzen entsprechenden erhohten Beitrag
verlangen oder die Absicherung der erhohten Gefahr
ausschliellen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhohung
um mehr als 10 Prozent oder schlieRt der Versicherer
die Absicherung der erhohten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne



Einhaltung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses
Kiindigungsrecht hinzuweisen.

Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertrags-
anpassung nach Ziffer 3 erldschen, wenn diese nicht in-
nerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der
Gefahrerhohung ausgelibt werden oder wenn der Zustand
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhéhung bestan-
den hat.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhohung

a) Tritt nach einer Gefahrerhdhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Ziffer 2 a) vorsatzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlassig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrldssigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhohung nach Ziffer 2 b) und 2 c)
ist der Versicherer fiir einen Versicherungsfall, der spa-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige dem Versicherer hatte zugegangen
sein missen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt hat. Hat
der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlassig
verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm
die Gefahrerhhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
Anzeige hatte zugegangen sein missen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

— soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhhung nicht ursdchlich fir den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war oder

— wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist fur die Kiindigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kiindigung nicht erfolgt war oder

— wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhéhung einen seinen Ge-
schaftsgrundsatzen entsprechenden erhohten Bei-
trag verlangt.

§ A4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei

und nach Eintritt des Versicherungsfalles

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

- nach Maoglichkeit fir die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen, insbesondere Er-
satzanspriiche gegen Dritte form- und fristgerecht
geltend zu machen oder auf andere Weise sicher-
zustellen;

— dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverziiglich - ggf.
auch mundlich oder telefonisch - anzuzeigen;

— Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung - ggf. auch miindlich oder te-
lefonisch - einzuholen, wenn die Umstande dies
gestatten;

— Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit fur ihn zumutbar, zu
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-
gemaRem Ermessen zu handeln;

— Schédden durch Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl
und Diebstahl der zustdandigen Polizeidienststelle

§ AS
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zu melden und dieser eine Aufstellung der bescha-
digten bzw. entwendeten Sachen einreichen,

- dem Versicherer und der Polizei unverziiglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

— das Schadenbild so lange unverandert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschadigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veranderungen unumganglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.
B. durch Fotos) und die beschéddigten Sachen bis zu
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzube-
wahren;

— soweit moglich dem Versicherer unverziiglich jede
Auskunft — auf Verlangen in Schriftform — zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers
erforderlich ist sowie jede Untersuchung tber Ursa-
che und Hohe des Schadens und iliber den Umfang
der Entschadigungspflicht zu gestatten;

— vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet
werden kann und ein vom Versicherungsnehmer
unterschriebenes Verzeichnis aller abhanden ge-
kommenen, zerstérten oder beschadigten Sachen,
mit Angabe des Versicherungswertes oder des An-
schaffungspreises sowie dem Anschaffungsjahr vor-
zulegen;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten nach a) ebenfalls zu erfiillen — soweit ihm dies
nach den tatsachlichen und rechtlichen Umstanden
maoglich ist.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer T vom Versiche-
rungsnehmer arglistig oder vorsatzlich verletzt, so ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Auflerim Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fuir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
klarungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann
vollstdndig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Folgebeitrag
Falligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fallig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist.

Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.

Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

a) DerVersichererkann den Versicherungsnehmer bei nicht
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen



§ A6

§ A7

§ A8

Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer
je Vertrag die riickstandigen Betrdge des Beitrages, der
Zinsen und der Kosten im Einzelnen beziffert und au-
Rerdem auf die Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit und
Kiindigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten
Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kiindigungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Betrage in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer bei der Kiindigung ausdrtick-
lich hinzuweisen.

Zahlung des Beitrages nach Kiindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.
Die Regelung lber die Leistungsfreiheit des Versicherers
(Ziffer 3 b)) bleibt unberihrt.

Lastschriftverfahren
Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Falligkeit des Beitrages fir eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder
mehrere Beitrdge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch,
nicht eingezogen werden kdénnen, ist der Versicherer be-
rechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kin-
digen. Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die
ausstehenden Beitrage und zukunftigen Beitrage selbst zu
Gbermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsge-
bihren fir fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug kénnen dem
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge-
stundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerat oder wenn
eine Entschadigung fallig wird.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi-
cherer fiir diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem
der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Féllt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag
zu, den er hatte beanspruchen konnen, wenn die

2

Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt wor-
den wire, zu dem der Versicherer vom Wedfall des In-
teresses Kenntnis erlangt hat.

Beitrag oder Geschéftsgebihr bei Widerruf, Riicktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen zu wi-
derrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der
Belehrung tiber das Widerrufsrecht, {iber die Rechtsfol-
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat,
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusatzlich die flr das erste Versicherungsjahr
gezahlten Beitrdge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ricktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstande, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Riicktrittserklarung zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ruicktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht
dem Versicherer eine angemessene Geschaftsgebihr
zu.

¢) Wird das Versicherungsverhéltnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Tauschung beendet, so
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklarung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die fiir ein kiinftiges
Unternehmen oder fiir ein anderes kiinftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschaftsgebihr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begriindenden Umstanden Kenntnis er-
langt.

§ A9 Dauer und Ende des Vertrages

1
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Dauer

Der Vertrag ist flir den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
langert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
einer der Vertragsparteien spatestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kiindigung
zugegangen ist.

Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom
Versicherungsnehmer gekiindigt werden.

Die Kiindigung muss dem Versicherer spatestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugehen.

Form der Kiindigung

Die Kiindigung nach Ziffer 3 muss in Schriftform erfolgen.



Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ A10 Kiindigung nach einem Versicherungsfall

1

Kiindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Sie
muss der anderen Vertragspartei spatestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschadigung zu-
gegangen sein.

Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung so-
fort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindi-
gung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Kiindigung durch Versicherer

Eine Kindigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Form der Kiindigung

Die Kiindigung nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 ist in Schriftform
zu erkldren.

§ A11 Ersatzanspriiche

1

Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
liber, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Uber-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er
bei Eintritt des Schadens in hauslicher Gemeinschaft lebt,
kann der Ubergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsatzlich verurs-
acht.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Ubergang des Ersatzanspruches auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit
vorsatzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlassigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

§ A12 Zahlung und Verzinsung der Entschiddigung

1

Félligkeit der Entschadigung

a) Die Entschadigung wird fallig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Hohe des An-
spruches abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Der lber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschadigung wird fallig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegentiber dem Versicherer den Nachweis ge-
fuihrt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

Riickzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteiles

a) Der Versicherungsnehmer ist zur Riickzahlung der vom
Versicherer nach Ziffer 1 b) geleisteten Entschadigung
verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens
des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft
worden ist.

b) Die Regelung von a) gilt nicht fiir sonstiges beweg-
liches Inventar und die Gegenstande des personlichen
Bedarfs, gemal & B1 Ziffer 1 c).

Verzinsung

Fur die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) Die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird
- seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der liber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschadigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen gegentliber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz betragt 4 Prozent, soweit nicht aus einem
anderen Rechtsgrund ein hoherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung
fallig.

Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen nach Ziffer 1, 3 a) und Ziffer

3 b) ist der Zeitraum nicht zu berticksichtigen, in dem in-

folge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entscha-
digung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behérdliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen
den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch lauft;

§ A13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

1

Vorsatzliche oder grob fahrlassige Herbeiflihrung des Versi-
cherungsfalles

a) Fuhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsatzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schadigungspflicht frei.

Ist die Herbeifihrung des Schadens durch rechtskraf-
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsatzliche
Herbeiflihrung des Schadens als bewiesen.

b) Fihrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lassig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhltnis zu kiirzen.

Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig tiber Tat-
sachen, die fiir den Grund oder die Hohe der Entschadigung
von Bedeutung sind, tauscht oder zu tauschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch
rechtskraftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ Al14 Uberversicherung; mehrere Versicherer

1
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Uberversicherung

a) Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,



b)

dass zur Beseitigung der Uberversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt
wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist fir
die Hohe des Beitrages der Betrag mafRgebend, den der
Versicherer berechnet haben wiirde, wenn der Vertrag
von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen wor-
den ware.

Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
griindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

Mehrere Versicherer

a)

b)

9)

d)

Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer
die andere Versicherung unverziiglich mitzuteilen. In
der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Ver-
sicherungssumme anzugeben.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
nach a) vorsatzlich oder grob fahrléssig, ist der Versiche-
rer unter den in § A2 Ziffer 2 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversiche-
rung

— Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und Ubersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder lbersteigt aus anderen Griinden
die Summe der Entschddigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wéren, den Gesamtschaden, liegt
eine Mehrfachversicherung vor.

— Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder fiir den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem
Vertrage obliegt. Der Versicherungsnehmer kann
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn die Vertrdge bei demselben Versi-
cherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsvertrigen Ent-
schadigung fir denselben Schaden, so ermaRigt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschadigung aus allen Ver-
tragen insgesamt nicht hoher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen
die Beitrage errechnet wurden, nur in diesem Ver-
trag in Deckung gegeben worden ware. Bei Verein-
barung von Entschadigungsgrenzen ermaBigt sich
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Vertrdagen
insgesamt keine héhere Entschddigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden ware.

— Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermdégensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag
nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
grindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

Beseitigung der Mehrfachversicherung

— Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch
den die Mehrfachversicherung entstanden ist,

ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfach-
versicherung geschlossen, kann er verlangen, dass
der spater geschlossene Vertrag aufgehoben oder
die Versicherungssumme unter verhaltnismaRiger
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herab-
gesetzt wird, der durch die friithere Versicherung
nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung des
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem die Erklarung dem Versicherer zugeht.

— Die Regelungen nach Ziffer 2 d) Absatz 1 sind auch
anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung da-
durch entstanden ist, dass nach Abschluss der meh-
reren Versicherungsvertrage der Versicherungswert
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren
Versicherungsvertrage gleichzeitig oder im Einver-
nehmen der Versicherer geschlossen worden, kann
der Versicherungsnehmer nur die verhaltnismaRige
Herabsetzung der Versicherungssummen und der
Beitrdge verlangen.

§ A15 Sachverstiandigenverfahren

1
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Feststellung der Schadenhéhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Hohe des Schadens in einem
Sachverstandigenverfahren festgestellt wird. Ein solches
Sachverstandigenverfahren konnen der Versicherer und der
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

Verfahren vor Feststellung

Fur das Sachverstandigenverfahren gilt:

a)

b)

9)

Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstandigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverstandigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverstandigen zu benennen. Wird der
zweite Sachverstandige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann
ihn die auffordernde Partei durch das flir den Schaden-
ort zustandige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschaftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern
oder Geschaftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in
einem ahnlichen Verhaltnis steht.

Beide Sachverstindige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstan-
digen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend fiir die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverstandigen. Einigen sich die Sachverstandigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei
durch das flir den Schadenort zustandige Amtsgericht
ernannt.

Feststellung

Die Feststellungen der Sachverstandigen missen enthalten:

a)

b)
9)
d)

ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstorten
und beschddigten versicherten Sachen sowie deren
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden
Versicherungswerte zum Neuwert und Zeitwert des
Versicherungsfalles;

die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.



Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige tUbermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverstéandigen voneinander ab, so Ubergibt der Versi-
cherer sie unverziiglich dem Obmann. Dieser entscheidet
Uber die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverstandigen gezogenen Gren-
zen und Ubermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Ob-
mannes sind fiir die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverstandigen die Feststellung nicht treffen konnen
oder wollen oder sie verzégern.

Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Halfte.

Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berihrt.

§ A16 Versicherung fiir fremde Rechnung

1

Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen fiir das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schlieBen. Die Ausiibung der Rechte aus diesem
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte
den Versicherungsschein besitzt.

Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschadigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung fiir fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu bertcksichti-
gen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der
Versicherungsnehmer fiir sein Interesse das Verhalten
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen las-
sen, wenn der Versicherte Reprasentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung
des Versicherungsnehmers nicht moglich oder nicht
zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht dariiber informiert hat.

§ A17 Reprisentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

§ A18 Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jah-
ren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der

Anspruch entstanden ist und der Gldaubiger von den Anspruch be-
griindenden Umstanden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen miisste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zahlt bei der Fristberechnung der Zeitraum
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ A19 Zustandiges Gericht

1

Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermitt-
ler

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsstanden der
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht ortlich zu-
standig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines
solchen seinen gewodhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Anspriiche auch bei dem fiir den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zustandigen Gericht geltend
machen.

Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschlieBlich das Gericht ortlich zustéandig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wohnlichen Aufenthalt hat.

§ A20 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1

Erkldrungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklarungen entgegen-
zunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

b) eines bestehenden Versicherungsverhaltnisses ein-
schlieRlich dessen Beendigung,

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und wahrend des Versicherungsverhltnisses.

Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachtrdage dem Versicherungsnehmer zu Gibermitteln.

Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschran-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschrankung bei
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober
Fahrlassigkeit nicht kannte.

§ A21 Anzeigen / Willenserklirungen

1
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Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
fur den Versicherer bestimmten Erklarungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhaltnis betreffen und die unmit-
telbar gegeniliber dem Versicherer erfolgen, in Textform
abzugeben.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachtrégen als zustandige bezeichnete Verwaltung
gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen lber den
Zugang von Erklarungen und Anzeigen bleiben unberiihrt.



Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genlgt fiir eine
Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer gegenii-
ber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensanderung. Die Erklarung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

- 25—

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Ziffer 2 entsprechend Anwendung.

§ A22 Anzuwendendes Recht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Versicherte Sachen und Gefahren
Ausschlisse

Geltungsbereich

Umfang des Versicherungsschutzes
Versicherte und nicht versicherte Kosten
Selbstbeteiligung

Versicherungswert

Entschadigungsberechnung, Versicherungssumme, Unterversicherung

Wiederherbeigeschaffte Sachen

Besondere Gefahrerhohungen und Obliegenheiten zur Gefahrverhiitung oder Gefahrverminderung (Sicherheitsvorschriften)

VerauRerung der versicherten Sache und deren Rechtsfolgen

Versicherte Sachen und Gefahren
Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsschein jeweils mit einer
Versicherungssumme aufgeflihrten Sachgruppen, soweit de-
ren Versicherung unter Wertangabe beantragt worden ist.

Versichert werden konnen folgende Sachgruppen, soweit
sie nicht standigen Wohnzwecken, der Berufsausiibung
oder dem Verkauf dienen, gewerblich genutzt oder ver-
mietet werden:

a) Stationdre Wohnwagen oder Mobilheime, die nicht auf
eigener Achse am Verkehr auf 6ffentlichen Wegen oder
Platzen teilnehmen, einschlieBlich aller fabrikmaRig
mitgelieferten Teile und der fest eingebauten Sonder-
ausstattung, fest installierten Antennen bzw. Satelliten-
schiisseln sowie festen Vor- bzw. Anbauten aus Holz
oder Metall;

b) Zelte, Vorzelte, Zelt- und Klappanhanger, Markisen
und Sonnendacher sowie fest installierte Sonnenkol-
lektoren;

c) sonstiges bewegliches Inventar und die Gegenstande
des personlichen Bedarfs inkl. Unterhaltungselektronik
(TV, HiFi, Audio etc.), EDV-Gerate inkl. Zubehor und
Software, Foto- und Filmapparate, Digitalkameras und
tragbare Videosysteme inkl. Zubehor sowie mobile Na-
vigationsgerate.

Versicherte Gefahren

Der Versicherer leistet Ersatz fiir Beschadigung, Zerstorung
oder Verlust der versicherten Sachen durch

a) Brand oder Explosion;

b) Entwendung, insbesondere Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl, unbefugten Gebrauch, Raub und Unterschlagung
(siehe auch § B2 Ziffer 4);

c) unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel oder Blitz-
schlag. Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewe-
gung von mindestens Windstarke 8. Eingeschlossen
sind auch Schaden, die dadurch verursacht werden,
dass durch diese Naturgewalten Gegenstdande auf oder
gegen die versicherten Sachen geworfen werden;

d) Uberschwemmung (sofern vereinbart und im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachtragen die Versicherung
gegen Uberschwemmung ausgewiesen ist).

Uberschwemmung ist eine Uberflutung des Grund und
Bodens des Grundsttickes, auf dem der Versicherungs-
ort liegt, durch

— Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flie-
Renden) Gewadssern,

—  Witterungsniederschlage.

§ B2

Die Versicherung erstreckt sich ohe Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden gemal § B2 Ziffer 2;

e) Leitungswasser

Als Leitungswasser im Sinne dieser Bedingungen gilt
Wasser, das aus den Zu- oder Ableitungsrohren der
Wasserversorgung oder den sonstigen mit dem Rohr-
system verbundenen Einrichtungen bestimmungswid-
rig ausgetreten ist.

f) Unfall des Wohnwagens oder Mobilheims, d. h. durch
ein unmittelbar von auflen her pl6tzlich mit mecha-
nischer Gewalt einwirkendes Ereignis; Brems-, Betriebs-
und reine Bruchschaden sind keine Unfallschaden;

g) mut- oder boswillige Handlungen fremder Personen
(vorsatzliche Sachbeschadigung).

h) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Bruch-
schaden an der AufRenverglasung.

Ausschliisse
Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind

a) Bargeld, Wertpapiere, Sparbticher sowie Urkunden und
Dokumente aller Art, Sammlungen, Schmucksachen
und Gegenstdnde aus Edelmetall, Kunstgegenstande
und echte Teppiche;

b) Funk- und Mobiltelefone sowie Schusswaffen;

¢) Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge (z. B. auch Fahrrader
und Surfbretter) sowie AuRenbordmotoren.

Ausgeschlossene Gefahren
Ausgeschlossen sind die Gefahren

a) des Krieges, Blrgerkrieges oder kriegsahnlicher Ereig-
nisse und solche, die sichunabhangig vom Kriegszustand
aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen
sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen
als Folge einer dieser Gefahren ergeben;

b) von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen
oder politischen Gewalthandlungen, unabhangig von
der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und
sonstigen burgerlichen Unruhen;

c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Ein-
griffe von Hoher Hand;

d) aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wel-
len als Waffen mit gemeingefahrlicher Wirkung, und zwar
ohne Riicksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;

e) der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung.



Ausgeschlossene Schaden

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schaden,
die verursacht werden durch

a) Grundwasser, stehendes oder flieRendes Gewasser oder
Witterungsniederschlage und den durch sie verursach-
ten Riickstau;

b) Plansch- oder Reinigungswasser;
c) fehlerhafte Anschlisse;
Unterschlagung

Die Unterschlagung ist durch denjenigen, an den der Ver-
sicherungsnehmer die versicherte Sache unter Vorbehalt
seines Eigentums veraufert hat, oder durch denjenigen,
dem es zum Gebrauch oder zur VerauRerung liberlassen
wurde, von der Versicherung ausgeschlossen.

Beweis einer versicherten Gefahr oder Schadens

Ist der Beweis fiir das Vorliegen einer dieser Gefahren oder
Schédden nicht zu erbringen, so genligt fir den Ausschluss
der Haftung des Versicherers die Gberwiegende Wahr-
scheinlichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Gefahren
zurlickzufiihren ist.

§ B3 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf die Lander Deutschland, Da-
nemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Osterreich
und der Schweiz, sofern sich die versicherten Sachen auf einem
offiziellen Campingplatz oder im Winterlager gemal & B4 Ziffer 1
a) und b) befinden.

§ B4 Umfang des Versicherungsschutzes

1

Campingplatz und Winterlager

Die Versicherung gilt fiir den vereinbarten Geltungsbereich,
wahrend sich die versicherten Sachen

a) auf einem offiziellen (von Behorden, Vereinen oder
privaten Unternehmern eingerichteten) dauernd der
Nutzung der versicherten Sachen dienenden Camping-
platz,

b) im Winterlager in einem verschlossenen Raum oder auf
einem allseitig umzaunten oder durch sonstige Hinder-
nisse begrenzten Gelande befinden.

Versicherte Transporte

Die versicherten Sachen sind auch wahrend des Transports
vom Winterlager zum Campingplatz und von diesem zu-
riick ins Winterlager oder zu einem anderen Campingplatz
(der zur dauernden Nutzung dient) versichert, sofern die
Uberflihrung nicht

— auf eigener Achse

- auf offentlichen Wegen oder Platzen
erfolgt.

Kein Versicherungsschutz auf Reisen

Die Versicherung gilt nicht, wahrend sich die versicherten
Sachen auf einer Reise (Ausnahme siehe Ziffer 2) befinden.
Die Reise beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem versicherte
Sachen zum Zweck des unverziiglichen Antritts der Reise
den standigen Campingplatz oder das Winterlager verlas-
sen und endet, sobald die versicherten Sachen dort wieder
eintreffen.

Unbeaufsichtigt zurlickgelassene Sachen

Fur unbeaufsichtigt zurlickgelassene versicherte Sachen
besteht Versicherungsschutz bei Schaden durch Diebstahl,
Einbruchdiebstahl sowie Mut- oder Boswilligkeit Dritter
(vorsatzliche Sachbeschadigung) nur, wenn

a) Unterhaltungselektronik (TV, HiFi, Audio etc.), EDV-Gerdte
inkl. Zubehdr und Software, Foto- und Filmapparate, Di-
gitalkameras und tragbare Videosysteme inkl. Zubehor
sowie mobile Navigationsgerate im verschlossenen Wohn-
wagen, Mobilheim oder verschlossenem, festem Vor- bzw.
Anbau aus Holz oder Metall aufbewahrt werden;

b) sonstiges bewegliches Inventar und die Gegenstdnde des
personlichen Bedarfs im verschlossenen Wohnwagen, Mo-
bilheim; verschlossenen, festem Vor- bzw. Anbaus aus Holz
oder Metall oder zugekndpften Zelt aufbewahrt werden.

Als Beaufsichtigung gilt nur die staindige Anwesenheit des
Versicherungsnehmers, eines berechtigten Benutzers oder
einer von ihm beauftragten Vertrauensperson beim Wohn-
wagen, Mobilheim oder Zelt, nicht jedoch z. B. die Bewa-
chung eines Campingplatzes.

& B5 Versicherte und nicht versicherte Kosten
1 Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
den Umstanden nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens fiir geboten halten durfte oder die er auf
Weisung des Versicherers machte.

b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwen-
den oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend,
so leistet der Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese
Kosten bei einer nachtraglichen objektiven Betrachtung
der Umstdnde verhaltnisméRig und erfolgreich waren
oder die Kosten auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) und b) entspre-
chend kiirzen.

d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschadi-
gung betragen zusammen hochstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch
nicht, soweit Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.

e) Nicht versichert sind Kosten fiir Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im offentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese
Leistungen im offentlichen Interesse erbracht werden.

f) Der Versicherer hat den fiir die Kosten erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schieBen.

2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Hohe die
Kosten fiir die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
standen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstan-
digen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend
kirzen.

§ B6 Selbstbeteiligung

Sofern vereinbart gilt die im Versicherungsvertrag oder seinen
Nachtrdgen festgelegte Selbstbeteiligung.

§ B7 Versicherungswert
Der Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungspreis (Neuwert).

Ist der sich insbesondere aus Alter, Abnutzung und Gebrauch er-
gebende Zeitwert der versicherten Sache niedriger als 50 % des
Neuwerts, so ist der Versicherungswert nur der Zeitwert.

§ B8 Entschidigungsberechnung, Versicherungssum-
me, Unterversicherung,

1 Entschadigungsberechnung
Der Versicherer ersetzt

a) bei Zerstérung oder Verlust den jeweiligen Versiche-
rungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles bis zur
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§ B9

Hohe der Versicherungssumme. Restwerte werden an-
gerechnet. Eine den Zeitwert libersteigende Entscha-
digung kann jedoch nur verlangt werden, wenn inner-
halb eines Jahres nach Eintritt des Versicherungsfalles
die Wiederbeschaffung sichergestellt ist;

b) beiBeschadigung die erforderlichen Kosten der Wieder-
herstellung und die hierfiir notwendigen Fracht- und
sonstigen Transportkosten bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles, hochstens jedoch den Versicherungswert.

Wenn die Sache nicht innerhalb eines Jahres nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles wiederhergestellt ist, ersetzt
der Versicherer nur den durch die Minderung der Ge-
brauchsfahigkeit verbleibenden Schaden, héchstens
jedoch die Reparaturkosten gemafR Absatz 1.

c) bei nicht reparierten Hagelschaden an Wohnwagen/
Mobilheimen auf Grund der nicht beeintrachtigten
Gebrauchsfahigkeit (optischer Schaden) eine Wertmin-
derung fiir das Fahrzeug:

— bei einem Alter bis 5 Jahren 1.000 EUR,
—  bei einem Alter iber 5 bis 10 Jahren 750 EUR,
—  bei einem Alter tiber 10 bis 15 Jahren 500 EUR,
—  bei einem Alter tber 15 Jahren 250 EUR,

sofern der Betrag den Zeitwert des Fahrzeuges nicht
Ubersteigt.

Die Entschadigung ist begrenzt durch die Reparaturko-
sten, maximal jedoch die Versicherungssumme.

d) bei Zelten/Vorzelten

— inden ersten 3 Jahren nach Neuanschaffung 100 %
des Neuwertes, maximal die vereinbarte Versiche-
rungssumme,

— Uber dem 3. Jahr nach Neuanschaffung 45 % des
Neuwertes, maximal 45 % der Versicherungssum-
me. Danach werden fiir jedes weitere Jahr 5 % der
Versicherungssumme in Abzug gebracht.

Die Entschadigung ist begrenzt durch die Reparaturkos-
ten, maximal jedoch die Versicherungssumme.

Veranderungen, Verbesserungen, Verschleilreparaturen,
Minderung an Wert oder duBerem Ansehen (mit Ausnahme
von ¢) und d), Uberfiihrungs- und Zulassungskosten sowie
Vermdgensfolgeschdaden werden nicht ersetzt.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer im einzelnen vereinbarte Betrag,
der den Versicherungswerten (siehe § B7) entsprechen
soll.

Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles (Unterversicherung), so wird die Entschadigung
(siehe Ziffer 1) in dem Verhaltnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekirzt:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

Entsprechendes gilt fiir die Berechnung versicherter
Kosten nach § B5 Ziffer 1 und Ziffer 2.

b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen
vereinbart sind, so ist a) auf jede einzelne Position anzu-
wenden.

Wiederherbeigeschaffte Sachen
Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies
nach Kenntniserlangung dem Vertragspartner unverziiglich
in Textform anzuzeigen.
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Wiedererhalt vor Zahlung der Entschdadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurlickerlangt, bevor die volle Ent-
schadigung fir diese Sache gezahlt worden ist, so behdlt
er den Anspruch auf die Entschadigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfligung
stellt. Andernfalls ist eine fiir diese Sache gewahrte Entscha-
digung zurtickzugeben.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurtickerlangt, nachdem fiir diese Sa-
che eine Entschdadigung in voller Hohe ihres Versicherungs-
wertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer
die Entschadigung zurtickzuzahlen oder die Sache dem Ver-
sicherer zur Verfligung zu stellen. Der Versicherungsneh-
mer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers
auszuiiben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das
Wahlrecht auf den Versicherer tiber.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung bei Teilent-
schadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurlickerlangt, nachdem fiir diese
Sache eine Entschadigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemald geringer als der Versicherungswert ist, so
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und
muss sodann die Entschadigung zurilickzahlen. Erklart er
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht
bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Ein-
vernehmen mit dem Versicherer 6ffentlich meistbietend
verkaufen zu lassen. Von dem Erlds abziiglich der Ver-
kaufskosten erhalt der Versicherer den Anteil, welcher der
von ihm geleisteten bedingungsgemaRen Entschadigung
entspricht.

Beschadigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemafe Entscha-
digung in Hohe der Reparaturkosten auch dann verlangen
oder behalten, wenn die Sachen nach Ziffer 2 oder Ziffer 3
bei ihm verbleiben.

Gleichstellung

Dem Besitz einer zuriickerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Moglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

Ubertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zuriick-
erlangte Sachen zur Verfligung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu (ibertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen
zustehen.

§ B10 Besondere Gefahrerhbhungen und Obliegenheiten

zur Gefahrverhiitung oder Gefahrverminderung
(Sicherheitsvorschriften)

Besondere Gefahrerhohungen

Eine Gefahrerhéhung (siehe § A3 [Allgemeiner Teil]) liegt
fur die Gefahr Uberschwemmung insbesondere vor, wenn
der im Versicherungsvertrag vereinbarte Standort des
Wohnwagens/Mobilheims verdndert (anderer Dauercam-
pingplatz) wird.

Obliegenheiten zur Gefahrverhiitung oder Gefahrvermin-
derung (Sicherheitsvorschriften)

Der Versicherungsnehmer hat

a) alle gesetzlichen, behordlichen oder in dem Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu
beachten.

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die
zustandige Behorde in Textform zugestimmt hat, be-
eintrachtigen die Entschadigungspflicht nicht;



b) Der Versicherungsnehmer hat den Wohnwagen oder
das Mobilheim sowie die sonstigen versicherten Sachen
sorgfaltig zu behandeln und in einem Zustand zu erhal-

ten, der einem Verlust der Sachen oder von Teilen der 1

Sachen vorbeugt;
c) fir Schaden durch Einbruchdiebstahl

- vorhandene Sicherungen auch an ansonsten nicht
erreichbaren Offnungen zu betatigen;

— nach Verlust eines Schlissels flir einen Zugang zum
Versicherungsort oder fiir ein Behaltnis das Schloss
unverziglich durch ein gleichwertiges zu ersetzen;

d) fiir Schaden durch Leitungswasser

— analle wasserfiihrenden Anlagen stets in ordnungs-
gemalRem Zustand zu erhalten; Stérungen, Man-

gel oder Schaden an diesen Anlagen unverziiglich 2

beseitigen zu lassen und notwendige Neubeschaf-
fungen oder Anderungen dieser Anlagen oder Mal3-
nahmen gegen Frost unverziiglich durchzufiihren;

— nicht benutzte Wohnwagen oder Mobilheime ge-
niigend haufig zu kontrollieren oder kontrollieren
zu lassen und alle wasserfiihrenden Anlagen und
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten.

3 Rechtsfolgen der Verletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob
fahrlassig eine Obliegenheit nach Ziffer 2, so kann der
Versicherer innerhalb eines Monats nachdem er von
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos
kindigen.

Das Kiindigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er
die Obliegenheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
verletzt hat.

b) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 2 arglistig oder vor- 3

satzlich verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

Auler im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch fir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

4 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Reprédsentan-
ten

Beziiglich der Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des
Reprasentanten gelten die Bestimmungen des § A17 [All-
gemeiner Teil].

- 29 —

§ B11 VerduBerung der versicherten Sache und deren
Rechtsfolgen

Rechtsverhdltnisse nach Eigentumsiibergang

a)

b)

)

a)

b)

9

d)

a)

b)

9)

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer
verauBert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsuber-
ganges an dessen Stelle der Erwerber in die wahrend
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
haltnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein.

Der Verdauferer und der Erwerber haften fiir den Beitrag,
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfillt, als Gesamtschuldner.

Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

Kiindigungsrechte

Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhaltnis unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat zu kiindigen. Dieses Kiindigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis
des Versicherers von der Verauflerung ausgetibt wird.

Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode zu kiindigen.

Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
bt wird.

Die Kiindigung nach a) und b) muss in Schriftform er-
folgen.

Im Falle der Kiindigung nach a) und b) haftet der Ver-
aulerer allein fir die Zahlung des Beitrages.

Anzeigepflichten

Die VerauRerung ist dem Versicherer vom Verduferer
oder Erwerber unverziiglich in Textform anzuzeigen.

Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spa-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige hatte zugehen miissen, und der Versicherer
nachweist, dass er den mit dem Veraufierer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hatte.

Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die VerduRerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hatten zugehen
mussen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist fir die Kiindigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekiindigt hat.
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§ Al

FK 628-A 0708

Beginn des Versicherungsschutzes, Falligkeit, Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder Erstbeitrages

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Gefahrerhohung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

Folgebeitrag

Lastschriftverfahren

Ratenzahlung

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Dauer und Ende des Vertrages

Kiindigung nach einem Versicherungsfall
Ersatzanspriiche

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung
Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
Uberversicherung; Mehrere Versicherer
Sachverstandigenverfahren

Versicherung fiir fremde Rechnung
Reprasentanten

Verjahrung

Zustandiges Gericht

Vollmacht des Versicherungsvertreters
Anzeigen / Willenserklarungen

Anzuwendendes Recht

Beginn des Versicherungsschutzes, Filligkeit, Fol-
gen verspiteter Zahlung oder Nichtzahlung des
Einmal- oder Erstbeitrages

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Ziffer 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt.

Falligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages § A2
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrags fallig, jedoch nicht vor
dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziglich nach
dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der
erste oder einmalige Beitrag friihestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste
Rate als erster Beitrag.

Rucktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 2
Ziffer 2 mafRlgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann

der Versicherer vom Vertrag zurtlicktreten, solange die Zah-

lung nicht bewirkt ist.

Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 2 mafRRgebenden
Falligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer fiir einen
vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall
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nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffélligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerk-
sam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

WahrheitsgemaRe und vollstandige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumstanden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstéande anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die fiir dessen Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
Ren.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsdnderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsétzlich verletzt und hétte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstande den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers riickwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.



Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schlielt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung fir den nicht angezeigten
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiin-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsanderung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
Kiindigungsrecht hinzuweisen.

b) Ricktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Ziffer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zuriick-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die
Anzeigepflicht weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
verletzt.

Bei grober Fahrlédssigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umsténde zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurlick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand
bezieht, der weder fir den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursachlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

c) Kiindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Ziffer 1 leicht fahrlassig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kiindigen, es sei denn, der Versicherer
hatte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umsténden zu gleichen oder anderen Bedingungen
abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
a), zum Rucktritt (siehe b) und zur Kiindigung (siehe c)
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrich-
tige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.

Frist fir die Ausiibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Ziffer 2 a), zum
Ruicktritt (siehe Ziffer 2 b) oder zur Kiindigung (siehe Ziffer
2 ¢) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen und dabei die Umstande angeben, auf die
er seine Erklarung stiitzt; zur Begriindung kann er nach-
traglich weitere Umstande innerhalb eines Monats nach
deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstande Kenntnis
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht
begriinden.

Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Ziffer 2 a), zum
Ruicktritt (siehe Ziffer 2 b) und zur Kiindigung (siehe Ziffer
2 ¢) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen
hat.

Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 1
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als

§ A3
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auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berticksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder
grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
Ziffer 2 a), zum Riicktritt (siehe Ziffer 2 b) und zur Kiindi-
gung (siehe Ziffer 2 c) erléschen mit Ablauf von fiinf Jahren
nach Vertragsschluss; dies gilt nicht fir Versicherungsfalle,
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist belauft
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig
verletzt hat.

Gefahrerhohung
Begriff der Gefahrerhohung

a) Eine Gefahrerhthung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklarung des Versicherungsnehmers die tat-
sachlich vorhandenen Umstdnde so verandert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergro-
Rerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhhung kann insbesondere - aber nicht
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand andert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

¢) Eine Gefahrerh6hung nach Ziffer 1 a) liegt nicht vor,
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhoht hat oder
nach den Umstdnden als mitversichert gelten soll.

Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerh6hung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine
Gefahrerhohung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverziiglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerh6hung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklarung unabhangig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unver-
zliglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt
hat.

Kiindigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kiindigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Ziffer 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kiindigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsatzlich oder grob fahrldssig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlassig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kiindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerh6hung in den Fal-
len nach Ziffer 2 b) und Ziffer 2 c¢) bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kindigen.

b) Vertragsanderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen seinen Ge-
schaftsgrundsatzen entsprechenden erhohten Beitrag
verlangen oder die Absicherung der erhohten Gefahr
ausschlieRen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhohung
um mehr als 10 Prozent oder schlieRt der Versicherer
die Absicherung der erhohten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines



Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses
Kiindigungsrecht hinzuweisen.

4 Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertrags-
anpassung nach Ziffer 3 erldschen, wenn diese nicht in-
nerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der
Gefahrerhohung ausgeiibt werden oder wenn der Zustand
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerh6hung bestan-
den hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhéhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhohung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Ziffer 2 a) vorsatzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlassig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrldssigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhéhung nach Ziffer 2 b) und 2
c) ist der Versicherer flr einen Versicherungsfall, der
spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige dem Versicherer hétte zugegangen
sein mussen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt hat.
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahr-
lassig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend.
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die Gefahrerhhung zu dem Zeitpunkt, zu
dem ihm die Anzeige hatte zugegangen sein mussen,
bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

— soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhdhung nicht ursdchlich fir den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war oder

— wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist fur die Kiindigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kiindigung nicht erfolgt war oder

— wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhhung einen seinen Ge-
schaftsgrundsatzen entsprechenden erhohten Bei-
trag verlangt.

§ A4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei
und nach Eintritt des Versicherungsfalles

1 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

- nach Mdglichkeit fir die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

— dem Versicherer vor Beginn der Wiederinstandset-
zung Gelegenheit zur Besichtigung und Feststel-
lung des Schadens zu geben, ihm jede Untersu-
chung lber Ursache und Hohe des Schadens und
Uber den Umfang seiner Entschadigungspflicht zu
gestatten;

— dem Versicherer jede Auskunft auf Verlangen schrift-
lich zu erteilen;

— den Versicherungsfall dem Versicherer unverziiglich
schriftlich — Schaden von voraussichtlich tiber 3.000
EUR fernschriftlich oder telefonisch — anzuzeigen;

— generell dem Versicherer zum Schadennachweis zu
beschaffen:

— Protokoll Gber den Unfallhergang, Ursache und
Schaden,
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b)

— Unfallskizze,
— Namen, Anschriften der Beteiligten,
— Namen, Anschriften von Zeugen,

— Anschrift, Aktenzeichen der aufnehmenden Po-
lizeidienststelle bzw. Hafenbehorde,

— Wertnachweise, z. B. Originalrechnungen,
— Berechnung des Gesamtschadens;
— bei Kollisionen:

— den Unfallgegner zur gemeinsamen Schadenbe-
sichtigung aufzufordern und das Schadenaus-
mal} gemeinsam schriftlich festzuhalten,

— den Unfallgegner schriftlich haftbar zu halten;

— bei Transportschaden dem Versicherer einzurei-
chen:

— Beforderungspapiere (Originalfrachtbrief, Lade-
schein und dgl.),

— schriftliche Abtretungserklarung des aus dem
Beforderungsvertrag Berechtigten an den Versi-
cherer,

— Bescheinigung des Transportunternehmens, in
dessen Gewahrsam sich die versicherten Sachen
bei Eintritt des Versicherungsfalles befunden ha-
ben. Dies ist bei Eisenbahntransporten die bahn-
amtliche Bescheinigung bzw. bei Transporten mit
Kraftfahrzeug der Bericht des Fahrzeugfiihrers
mit einer Stellungnahme des Unternehmers;

— keinen Verkauf beschaddigter versicherter Sachen
ohne die vorherige Einwilligung durch den Versi-
cherer vorzunehmen;

— Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit fiir ihn zumutbar, zu
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-
gemalem Ermessen zu handeln;

— Schéaden durch Kollisionen oder strafbare Hand-
lungen wie z. B. Brand, Explosion, Einbruchdieb-
stahl und Diebstahl der ortlich zustandigen Poli-
zei- und Hafenbehorde zu melden und dieser eine
Aufstellung der beschadigten bzw. entwendeten
Sachen einzureichen;

— das Schadenbild so lange unverdndert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschéadigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veranderungen unumganglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.
B. durch Fotos) und die beschéddigten Sachen bis zu
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzube-
wahren;

- soweit moglich dem Versicherer unverziiglich jede
Auskunft — auf Verlangen in Schriftform — zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers
erforderlich ist sowie jede Untersuchung tiber Ursa-
che und Hohe des Schadens und liber den Umfang
der Entschadigungspflicht zu gestatten;

— vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet
werden kann und ein vom Versicherungsnehmer
unterschriebenes Verzeichnis aller abhanden ge-
kommenen, zerstorten oder beschadigten Sachen,
mit Angabe des Versicherungswertes oder des An-
schaffungspreises sowie dem Anschaffungsjahr vor-
zulegen;

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten nach a) ebenfalls zu erfiillen — soweit ihm dies
nach den tatsachlichen und rechtlichen Umstéanden
mdoglich ist.



§ AS

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 1 vom Versiche-
rungsnehmer arglistig oder vorsatzlich verletzt, so ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) AuRer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
kldarungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann
vollstandig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Folgebeitrag
Falligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fallig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist.

Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.

Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

a) DerVersichererkann den Versicherungsnehmer bei nicht
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer
je Vertrag die riickstandigen Betrdge des Beitrages, der
Zinsen und der Kosten im Einzelnen beziffert und au-
Rerdem auf die Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit und
Kiindigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten
Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kiindigungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Betrage in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer bei der Kiindigung ausdrtick-
lich hinzuweisen.

Zahlung des Beitrages nach Kiindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung Uber die Leistungsfreiheit des Versicherers
(Ziffer 3 b) bleibt unberthrt.

§ A6
1

§ A7

§ A8
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Lastschriftverfahren
Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Falligkeit des Beitrages fir eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder
mehrere Beitrage, trotz wiederholtem Einziehungsversuch,
nicht eingezogen werden koénnen, ist der Versicherer be-
rechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kin-
digen. Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die
ausstehenden Beitrage und zukinftigen Beitrage selbst zu
Gbermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsge-
bihren fir fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug kénnen dem
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge-
stundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerat oder wenn
eine Entschadigung fallig wird.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi-
cherer fir diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem
der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag
zu, den er hatte beanspruchen kdnnen, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
ware, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interes-
ses Kenntnis erlangt hat.

Beitrag oder Geschaftsgebuhr bei Widerruf, Riicktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen zu wi-
derrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufes entfallenden Teil des Beitrages
zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer
in der Belehrung Uber das Widerrufsrecht, tber die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusatzlich die flr das erste Versicherungsjahr
gezahlten Beitrdge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Riicktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstande, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Ricktrittserklarung zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ricktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem
Versicherer eine angemessene Geschaftsgebiihr zu.

c) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Tduschung beendet, so
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklarung zu.



§ A9

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die fir ein kiinftiges
Unternehmen oder fiir ein anderes kiinftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschaftsgebiihr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inter-
esse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermdgensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begriindenden Umsténden Kenntnis erlangt.

Dauer und Ende des Vertrages
Dauer

Der Vertrag ist fur den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
langert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
einer der Vertragsparteien spatestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kiindigung
zugegangen ist.

Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom
Versicherungsnehmer gekiindigt werden.

Die Kiindigung muss dem Versicherer spétestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugehen.

Form der Kiindigung
Die Kiindigung nach Ziffer 3 muss in Schriftform erfolgen.
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ A10 Kiindigung nach einem Versicherungsfall

1

Kiindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Sie
muss der anderen Vertragspartei spatestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschadigung zu-
gegangen sein.

Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung so-
fort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindi-
gung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Kiindigung durch Versicherer

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Form der Kiindigung

Die Kiindigung nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 ist in Schriftform
zu erklaren.

§ A11 Ersatzanspriiche

1

Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
iber, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Uber-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei

Eintritt des Schadens in hauslicher Gemeinschaft lebt, kann
der Ubergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn,
diese Person hat den Schaden vorsatzlich verursacht.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Ubergang des Ersatzanspruchs auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit
vorsatzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlassigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhdltnis zu
kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

§ A12 Zahlung und Verzinsung der Entschiadigung

1
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Félligkeit der Entschadigung

a) Die Entschadigung wird fallig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Hohe des An-
spruches abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Der lber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschadigung wird fallig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegeniiber dem Versicherer den Nachweis ge-
flihrt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

c) Wenn eine behordliche Untersuchung gegen den Ver-
sicherungsnehmer, den Fahrzeugfiihrer oder einen In-
sassen aus Anlass des Schadens eingeleitet ist, kann der
Versicherer die Zahlung bis zum Abschluss der Unter-
suchung verweigern.

Riickzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

a) Der Versicherungsnehmer ist zur Riickzahlung der vom
Versicherer nach Ziffer 1 b) geleisteten Entschadigung
verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens
des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft
worden ist.

b) Die Regelung von a) gilt nicht fiir versicherte person-
liche Effekten und sonstiges nicht fest eingebautes Zu-
behor gemal § B1 [Teil B — Besonderer Teil] Ziffer 1.

Verzinsung

Fur die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) Die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird
- seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der lber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschadigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen gegeniiber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz betragt 4 Prozent, soweit nicht aus einem
anderen Rechtsgrund ein hoherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung
fallig.

Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen nach Ziffer 1, 3 a) und Ziffer

3 b) ist der Zeitraum nicht zu berticksichtigen, in dem in-

folge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entscha-
digung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.



Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behdrdliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen
den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch lauft;

§ A13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

1

Vorsatzliche oder grob fahrlassige Herbeiflihrung des Versi-
cherungsfalles

a) Fuhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsatzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schadigungspflicht frei.

Ist die Herbeiflihrung des Schadens durch rechtskraf-
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsatzliche
Herbeiflihrung des Schadens als bewiesen.

b) Fihrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lassig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen.

Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig tiber Tat-
sachen, die fiir den Grund oder die H6he der Entschadigung
von Bedeutung sind, tauscht oder zu tauschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch
rechtskraftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ A14 Uberversicherung; mehrere Versicherer

1

Uberversicherung

a) Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,
dass zur Beseitigung der Uberversicherung die Versiche-
rungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist fiir die Hohe
des Beitrages der Betrag mafllgebend, den der Versicherer
berechnet haben wiirde, wenn der Vertrag von vornher-
ein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden ware.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
griindenden Umsténden Kenntnis erlangt.

Mehrere Versicherer
a) Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer
die andere Versicherung unverziiglich mitzuteilen. In
der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Ver-
sicherungssumme anzugeben.

b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
nach a) vorsatzlich oder grob fahrléssig, ist der Versiche-
rer unter den in § A2 Ziffer 2 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

¢) Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversiche-
rung

— Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und Ubersteigen die

Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder lbersteigt aus anderen Griinden
die Summe der Entschdadigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wéren, den Gesamtschaden, liegt
eine Mehrfachversicherung vor.

— Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder fir den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem
Vertrage obliegt. Der Versicherungsnehmer kann
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn die Vertrage bei demselben Versi-
cherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsvertragen Ent-
schadigung fiir denselben Schaden, so ermafigt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschdadigung aus allen Ver-
tragen insgesamt nicht hoher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen
die Beitrage errechnet wurde, nur in diesem Vertrag
in Deckung gegeben worden wire. Bei Vereinba-
rung von Entschadigungsgrenzen ermafigt sich
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Vertragen
insgesamt keine hohere Entschadigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden ware.

— Hatder Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
griindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

d) Beseitigung der Mehrfachversicherung

— Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch
den die Mehrfachversicherung entstanden ist, oh-
ne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachver-
sicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der
spater geschlossene Vertrag aufgehoben oder die
Versicherungssumme unter verhaltnismafRiger Min-
derung des Beitrages auf den Teilbetrag herabge-
setzt wird, der durch die friihere Versicherung nicht
gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung des
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem die Erklarung dem Versicherer zugeht.

— Die Regelungen nach Ziffer 2 d) Absatz 1 und 2
sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachver-
sicherung dadurch entstanden ist, dass nach Ab-
schluss der mehreren Versicherungsvertrage der
Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall
die mehreren Versicherungsvertrage gleichzeitig
oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen
worden, kann der Versicherungsnehmer nur die
verhaltnismaRige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Beitrage verlangen.

§ A15 Sachverstiandigenverfahren

1
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Feststellung der Schadenhdhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Hohe des Schadens in einem
Sachverstandigenverfahren festgestellt wird. Ein solches
Sachverstandigenverfahren konnen der Versicherer und der
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.



3

Verfahren vor Feststellung
Fir das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstandigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverstdndigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverstandigen zu benennen. Wird der
zweite Sachverstandige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann
ihn die auffordernde Partei durch das flir den Schaden-
ort zustandige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschaftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern
oder Geschéftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in
einem ahnlichen Verhaltnis steht.

c) Beide Sachverstandige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstandigen als
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend fiir
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstan-
digen. Einigen sich die Sachverstandigen nicht, so wird
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das fiir den
Schadenort zusténdige Amtsgericht ernannt.

Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstandigen miissen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstor-
ten und beschadigten versicherten Sachen sowie deren
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskos-
ten;

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten.

Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige tUbermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverstandigen voneinander ab, so tbergibt der Versi-
cherer sie unverziiglich dem Obmann. Dieser entscheidet
Uber die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverstandigen gezogenen Gren-
zen und Ubermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Ob-
mannes sind flr die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschéadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverstandigen die Feststellung nicht treffen konnen
oder wollen oder sie verzogern.

Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Halfte.

Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berihrt.

§ A16 Versicherung fiir fremde Rechnung

1

Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen fiir das Interesse eines Dritten (Versicherten)

schliellen. Die Auslibung der Rechte aus diesem Vertrag steht
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versi-
cherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt.

Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschadigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung fiir fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu bertcksichti-
gen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der
Versicherungsnehmer fiir sein Interesse das Verhalten
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen las-
sen, wenn der Versicherte Repréasentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht moglich oder nicht zumut-
bar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht dariiber informiert hat.

§ A17 Repriasentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das
Verhalten seiner Repréasentanten zurechnen lassen.

§ A18 Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in
drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Glaubi-
ger von den Anspruch begriindenden Umstanden und der
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe
Fahrlassigkeit erlangen miisste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zahlt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers
beim Anspruchsteller nicht mit.

§ A19 Zustandiges Gericht

1
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Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermitt-
ler

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsstanden der
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht ortlich zu-
standig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines
solchen seinen gewohnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Anspriiche auch bei dem fiir den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zustandigen Gericht geltend
machen.

Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschlielich das Gericht ortlich zustandig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wohnlichen Aufenthalt hat.



§ A20 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1

Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklarungen entgegen-
zunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

b) eines bestehenden Versicherungsverhaltnisses ein-
schlieRlich dessen Beendigung,

¢) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss
des Vertrages und wahrend des Versicherungsverhalt-
nisses.

Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachtrage dem Versicherungsnehmer zu Gbermitteln.

Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméchtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschran-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschréankung bei
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober
Fahrlassigkeit nicht kannte.

§ A21 Anzeigen / Willenserklirungen

1

Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
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fur den Versicherer bestimmten Erklarungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhdltnis betreffen und die unmit-
telbar gegeniiber dem Versicherer erfolgen, in Textform
abzugeben.

Erklirungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachtrdgen als zustandige bezeichnete Verwal-
tung gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen tiber
den Zugang von Erklarungen und Anzeigen bleiben unbe-
ruhrt.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genlgt fiir eine
Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer gegeni-
ber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensdnderung. Die Erklarung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Ziffer 2 entsprechend Anwendung.

§ A22 Anzuwendendes Recht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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VerauRerung der versicherten Sache und deren Rechtsfolgen

Versicherte Sachen, nicht versicherte Sachen
Versicherte Sachen

Versichert sind, sofern im Versicherungsvertrag vereinbart,
das Wasserfahrzeug sowie die fest eingebaute Ausriistung,
die Maschinenanlage, die zusatzlich, nicht fest eingebaute
nautische Ausriistung, das Beiboot bzw. die Rettungsin-
seln, der AuRenbordmotor, die personlichen Effekten und
sonstiges, nicht fest eingebautes Zubehor (z. B. Bordwa-
sche, Bordgeschirr, Fender, Bootshaken, Kleidung, De-
cken, Wasserskiausriistung, Angelsportgeréte) sowie der
Trailer.

Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind

a) Musikinstrumente, Foto- und Filmapparate, nicht fest
eingebaute Unterhaltungselektronik inkl. Zubehor,
mobile Kommunikationstechnik und Laptops inkl. Soft-
ware (mit Ausnahme von Seefunkgeraten, Notebooks
zur Navigation),

b) Bargeld, Schecks, Kreditkarten, Wertpapiere, Urkun-
den, Wertsachen z. B. Pelze, Schmuck, Gemalde, Anti-
quitdten, Edelmetalle, Edelsteine, Uhren etc.,

c) Lebens- und Genussmittel,

d) Fahrrader, Tauchausriistung, Surfbretter, Windsurfer,
Wave- und Kiteboards und das jeweilige Zubehor.

Ausschliisse
Ausgeschlossene Gefahren
Ausgeschlossen sind die Gefahren

a) des Krieges, Blrgerkrieges oder kriegsahnlicher Ereig-
nisse und solche, die sich unabhangig vom Kriegszustand
aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen
sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen
als Folge einer dieser Gefahren ergeben;

b) von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen
oder politischen Gewalthandlungen, unabhangig von
der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und
sonstigen biirgerlichen Unruhen;

c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Ein-
griffe von Hoher Hand;

d) aus der Verwendung von chemischen, biologischen,
biochemischen Substanzen oder elektromagnetischen
Wellen als Waffen mit gemeingefahrlicher Wirkung,
und zwar ohne Riicksicht auf sonstige mitwirkende Ur-
sachen;

e) der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strah-
lung.
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Ausgeschlossene Schaden
a) Ausgeschlossen sind Schaden durch
— Fahruntiichtigkeit des Fahrzeugs;

— Konstruktions-, Fabrikations- oder Materialfehler,
jedoch sind Verlust oder Beschadigung der versi-
cherten Sachen als unmittelbare Folge dieser Fehler
im Umfang dieser Bedingungen versichert;

— Abnutzung, Bearbeitung, Lack-, Kratz-und Schramm-
schaden, Alter, Rost, Oxydation, Korrosion, Kavitati-
on, Osmose, Frost, Eis, Sonneneinwirkung, Regen,
Schnee, Faulnis, Ungeziefer oder Nagetiere;

- Wildwasserfahrten oder das Uberqueren von Weh-
ren;

— mangelhafte Vertduung oder Verankerung, unbe-
manntes Stilliegen vor offener Kiste;

— VerstoRe gegen behordliche Vorschriften, gegen
Bestimmungen eines Beférderungsunternehmens,
ferner durch gerichtliche Verfligung und Vollstre-
ckung;

— nicht sachgemafe Verladung und Befestigung wéh-
rend des Transports.

b) Ferner leistet der Versicherer keinen Ersatz fiir Schaden,
die eintreten

— waéhrend das versicherte Fahrzeug zu anderen als
sportlichen oder Vergniigungszwecken verwendet
wird;

— durch mittelbare Schaden aller Art (u. a. Minder-
wert, Beeintrachtigung der Rennfahigkeit etc.);

— wahrend einer Vercharterung der versicherten Sa-
chen, es sei denn, dass der Einschluss dieser Scha-
den im Versicherungsschein gesondert vereinbart
ist.

Beweis einer versicherten Gefahr oder Schadens

Ist der Beweis fiir das Vorliegen einer dieser Gefahren oder
Schéden nicht zu erbringen, so genligt fiir den Ausschluss
der Haftung des Versicherers die Gberwiegende Wahr-
scheinlichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Gefahren
zurlickzufiihren ist.

Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz gilt innerhalb des vereinbarten
und im Versicherungsvertrag festgelegten Geltungsbe-
reichs auf allen Flissen und Binnengewassern, wahrend des
Aufenthalts auRerhalb des Wassers, des Anlandholens und
Zuwasserlassens sowie auf dem Land- und Flusstransport.



§ B4 Umfang des Versicherungsschutzes

1

Versicherte Gefahren in der Vollkasko

Der Versicherer tragt — sofern nicht Teilkaskodeckung ver-
einbart ist— mit Ausnahme der in § B2 genannten Ausschliis-
se sowie die in Ziffer 2 bis 7 genannten Einschrankungen
alle Gefahren, denen die versicherten Sachen wahrend der
Dauer der Versicherung ausgesetzt sind.

Versicherte Gefahren in der Teilkasko

Der Versicherer leistet bei Teilkaskodeckung abweichend zu
Ziffer 1 fur Schaden durch Zerstérung, Verlust oder Bescha-
digung nur Ersatz, wenn der Schaden durch Transportmit-
telunfall, Brand, Blitzschlag, Explosion oder Diebstahl des
gesamten Bootes entstanden ist.

Maschinenanlage; AuRenbordmotor; technische Anlagen/
Ausriistung; zusatzliche, nicht fest eingebaute nautische
Gerate, personliche Effekte und nicht fest eingebautes Zu-
behor

Bei der Vollkaskodeckung leistet der Versicherer abwei-
chend zu Ziffer 1 fir Schdaden durch Zerstérung, Verlust
oder Beschddigung an

a) der Maschinenanlage oder dem AuRenbordmotor,
b) der technischen Anlage/Ausristung,

c) der zusatzlich, nicht fest eingebauten nautischen Ge-
rate,

d) den personlichen Effekten und nicht fest eingebautem
Zubehor

nur Ersatz, wenn der Schaden durch Transportmittelun-
fall, Unfall des Bootes, Sinken, Kentern, Strandung, Brand,
Blitzschlag, Diebstahl, Diebstahl des gesamten Bootes und
des gesamten Trailers (nur in Verbindung mit dem Boot),
Hohere Gewalt, mut- und boswillige Beschadigung Dritter
entstanden ist.

AuRenbordmotor

Bei der Vollkaskodeckung leistet der Versicherer abweichend
von Ziffer 1 fiir den Diebstahl eines AuRenbordmotors nur
Ersatz, wenn dieser

a) mit einer geeigneten Diebstahlschutzvorrichtung am
Bootskorper gesichert ist, die eine erhohte Sicherheit
gegen die Wegnahme bietet (z. B. VdS-anerkannte Si-
cherung) oder

b) sich in einem mit dem Boot fest verbundenen, ver-
schlossenen Behaltnis oder der verschlossenen Kaijlite
befindet oder

c) sich in einem verschlossenen Gebdude befindet.
Diebstahl loser Teile an Deck

Bei der Vollkaskodeckung gelten in Erganzung zu § B1 Zif-
fer 1 und § B4 Ziffer 1 gelten lose Teile an Deck des ver-
sicherten Fahrzeugs gegen Diebstahl mitversichert, wenn
diese Gegenstande mit dem Fahrzeug fest verbunden oder
sachgemal an Deck verzurrt sind. Ausgenommen hiervon
bleiben die nicht versicherten Sachen gemaR & B1 Zif-
fer 2.

Trailer

Der Versicherer leistet flir Schaden am Trailer durch Zer-
storung, Verlust oder Beschadigung generell nur fir die in
Ziffer 2 genannten Gefahren Ersatz, auch wenn fiir das Boot
eine Vollkaskodeckung vereinbart ist.

Lagerung an Land

Abweichend von Ziffer 1 und 2 besteht bei Lagerungen
an Land Versicherungsschutz gegen Diebstahl und Ein-
bruchdiebstahl nur dann, wenn eine sichere Verwahrung
der versicherten Gegenstdnde gewahrleistet ist. Als sichere
Verwahrung gilt die Lagerung auf einem umfriedeten und
abgeschlossenen Grundsttick oder in einem verschlossenen
Gebédude. Bei Lagerungen auf Grundstiicken an Gewassern
von Vereinen, Verbanden, Handlern oder Bootsvermietern
schadet die Offnung zur Wasserseite hin nicht.

§ BS
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Versicherte und nicht versicherte Kosten
Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
den Umstanden nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens fiir geboten halten durfte oder die er auf
Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwen-
den oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend,
so leistet der Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese
Kosten bei einer nachtraglichen objektiven Betrach-
tung der Umstdnde verhiltnismaRig und erfolgreich
waren oder die Kosten auf Weisung des Versicherers
erfolgten.

c) Istder Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) und b) entspre-
chend kiirzen.

d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschadi-
gung betragen zusammen hochstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch
nicht, soweit Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.

e) Nicht versichert sind Kosten fiir Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im oOffentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese
Leistungen im &ffentlichen Interesse erbracht werden.

f) Der Versicherer hat den fiir die Kosten erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schieRen.

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Hohe die
Kosten fiir die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
standen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstandi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend
kirzen.

Wrackbeseitigungskosten

Der Versicherer ersetzt die Kosten der Wrackbeseitigung zu-
satzlich bis zur Hohe der Versicherungssumme. Vorrausset-
zung ist, dass ein versichertes Ereignis vorausgegangen ist
und der Versicherungsnehmer zur Beseitigung des Wracks
oder Ubernahme der Kosten verpflichtet ist.

Selbstbeteiligung

Die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung
ist je Schadenfall zu beriicksichtigen. Sie gilt nicht bei Scha-
den an

a) zusatzlich, nicht fest eingebauten nautischen Geraten,

b) personlichen Effekten und nicht fest eingebautem Zu-
behor.

Die Selbstbeteiligung findet generell keine Anwendung bei
einer Teilkaskodeckung.

Schadenfreiheitsrabatt und Riickstufung im Scha-
denfall

Schadenfreiheitsrabatt

Auf den zu zahlenden Beitrag fiir das versicherte Boot, die
maschinelle Einrichtung, den AuRenbordmotor, zusatz-
liche, nicht fest eingebaute nautische Ausriistung sowie
personliche Effekten und nicht fest eingebautes Zubehdor
kann u. a. ein Schadenfreiheitsrabatt gewahrt werden, wel-
cher im Versicherungsvertrag ausgewiesen wird.



§ B8

§ B9

Bei einem schadenfreien Verlauf und ununterbrochener
Versicherung konnen seitens des Versicherers folgende
Schadenfreiheitsrabattstufen gewahrt werden:

— 10 % nach einem schadenfreiem Versicherungsjahr
— 20 % nach zwei schadenfreien Versicherungsjahren
- 30 % nach drei schadenfreien Versicherungsjahren
— 40 % nach vier schadenfreien Versicherungsjahren

Erfahrene schadenfreie Jahre bei einem Vorversicherer kon-
nen Gbernommen werden, sofern eine entsprechende Besta-
tigung vorgelegt wird. Der Schadenfreiheitsrabatt ist an den
Versicherungsnehmer gebunden und nicht tibertragbar.

Der Schadenfreiheitsrabatt wird nicht gewahrt bei
— einer Teilkaskoversicherung (§ B4 Ziffer 2);

- Vertragen zu Mindestbeitragen.

Riickstufung im Schadenfall

Hat der Versicherer im laufenden Versicherungsjahr eine
Entschéddigung fiir das Fahrzeug, die fest eingebaute Aus-
rustung, die Maschinenanlage, Beiboote, Rettungsinseln
oder den AuRenbordmotor geleistet oder eine Riickstel-
lung gebildet, so erfolgt ab nachster Hauptfalligkeit eine
Riickstufung um eine Rabattklasse. Bei 2 Schaden innerhalb
eines Versicherungsjahres entfallt der gesamte Schadenfrei-
heitsrabatt ab der nachsten Hauptfalligkeit.

Versicherungswert, Taxe

Versicherungswert ist der Zeitwert der zu versichernden
Gegenstande zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Zeit-
wert ist der Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue
Sachen gleicher Art anzuschaffen, abziiglich eines dem Zu-
stand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch
etc.) entsprechenden Betrages.

Die Hohe der Versicherungssumme hat diesem Zeitwert zu
entsprechen und gilt als feste Taxe, solange der Zeitwert
mindestens 75 % der Versicherungssumme betrégt. In die-
sen Féllen ist der Einwand der Unterversicherung ausge-
schlossen.

Entschidigungsberechnung, Versicherungssum-
me, Unterversicherung

Entschadigungsberechnung
a) Verlust versicherter Sachen

Gehen versicherte Sachen total verloren, werden sie oh-
ne Aussicht auf Wiedererlangung entzogen oder sind
sie in der urspriinglichen Beschaffenheit zerstort, so
kann der Versicherungsnehmer den auf sie entfallenden
Teil der Versicherungssumme abziiglich des Restwertes
verlangen.

b) Beschadigung versicherter Sachen

Werden versicherte Sachen beschadigt, so kann der
Versicherungsnehmer Ersatz fiir die zum Zeitpunkt des
Schadeneintritts notwendigen Kosten fiir die Wieder-
herstellung der beschéddigten Teile verlangen, jedoch
nur bis zur Hohe der Versicherungssumme.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer im einzelnen vereinbarte Betrag, der
den Versicherungswerten (siehe § B8) entsprechen soll.

Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles (Unterversicherung), so wird die Entschadigung
(siehe Nr. 1) in dem Verhaltnis von Versicherungssum-
me zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekiirzt:

Entschdadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

Entsprechendes gilt fiir die Berechnung versicherter
Kosten nach § B5 Nr. 1 bis Nr. 3.

b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen
vereinbart sind, so ist a) auf jede einzelne Position anzu-
wenden.

§ B10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1
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Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, hat der Versicherungsnehmer oder der Versicher dies
nach Kenntniserlangung dem Vertragspartner unverziiglich
in Textform anzuzeigen.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschdadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurlickerlangt, bevor die volle Ent-
schadigung fir diese Sache gezahlt worden ist, so behdlt
er den Anspruch auf die Entschdadigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfligung
stellt. Andernfalls ist eine fiir diese Sache gewahrte Entscha-
digung zurtickzugeben.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir
diese Sache eine Entschadigung in voller Hohe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der
Versicherungsnehmer die Entschadigung zurlickzu-
zahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfligung
zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahl-
recht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszutiben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht
auf den Versicherer Uber.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir
diese Sache eine Entschadigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemal geringer als der Versicherungswert
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschadigung zurtickzahlen.
Erklart er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer 6ffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlos ab-
zliglich der Verkaufskosten erhélt der Versicherer den
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsge-
maRen Entschadigung entspricht.

Beschadigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschédigt worden, so kann
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemale Entscha-
digung in Hohe der Reparaturkosten auch dann verlangen
oder behalten, wenn die Sachen nach Ziffer 2 oder Ziffer 3
bei ihm verbleiben.

Gleichstellung

Dem Besitz einer zuriickerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Moglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

Ubertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zuriicker-
langte Sachen zur Verfiigung zu stellen, so hat er dem Versi-
cherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu
Ubertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

Besondere Gefahrerhohungen und Obliegenheiten
zur Gefahrverhiitung oder Gefahrverminderung
(Sicherheitsvorschriften)

Besondere Gefahrerhohungen

Eine Gefahrerhohung (siehe § A3 [Allgemeiner Teil]) liegt
insbesondere dann vor, wenn

a) der standige Liegeplatz verdandert wird;



b) eine Vercharterung oder sonstige gewerbliche Nutzung
erfolgt.

Obliegenheiten zur Gefahrverhiitung oder Gefahrvermin-
derung (Sicherheitsvorschriften)

Der Versicherungsnehmer hat die versicherten Sachen sorg-
féltig zu behandeln und in einem Zustand zu erhalten, der
einem Verlust der Sachen oder von Teilen der Sachen vor-
beugt. Insbesondere hat der Versicherungsnehmer

a) alle gesetzlichen, behordlichen oder in dem Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften sowie
die allgemeinen Regeln der Schifffahrt zu beachten.

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die
zustandige Behorde in Textform zugestimmt hat, be-
eintrachtigen die Entschadigungspflicht nicht;

b) das Wasserfahrzeug und alle Anlagen bzw. das Zubehér
in einem fahrtauglichen bzw. funktionsfahigen Zustand
zu halten;

c) das Wasserfahrzeug nur mit geeigneten Transportmit-
teln zu transportieren sowie eine fachgerechte Verla-
dung und Befestigung vorzunehmen:

d) den Trailer aulRerhalb der Fahrtzeiten und bei Fahrtunter-
brechungen durch eine geeignete Diebstahlvorrichtung
zu sichern, die das Fahrzeug vor unbefugtem Abkoppeln
vom ziehenden Fahrzeug oder bei abgekoppelt abge-
stelltem Trailer gegen unbefugtes Ankoppeln sichert;

e) das Wasserfahrzeug nur von Personen fiihren zu lassen,
die Uber den fiir das Fahrgebiet und die Bootsklasse
erforderlichen Flhrerschein verfligen;

f) fir die Gefahr Diebstahl und Einbruchdiebstahl

- die Tiren, Luken und alle sonstigen Offnungen des
Wasserfahrzeuges auflerhalb der Benutzung stets
ordnungsgemal verschlossen zu halten;

— alle bei Antragstellung vorhandenen und alle zu-
satzlich vereinbarten Sicherungen voll gebrauchs-
fahig zu erhalten und zu betédtigen;

— vorhandene Sicherungen zu betatigen und bei
Verlust eines Schlissels zum Wasserfahrzeug das
Schloss unverziiglich durch ein gleichwertiges zu
ersetzen.

Rechtsfolgen der Verletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob
fahrlassig eine Obliegenheit nach Ziffer 2, so kann der
Versicherer innerhalb eines Monats nachdem er von
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos
kindigen.

Das Kiindigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er
die Obliegenheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
verletzt hat.

b) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 2 vorsatzlich oder
arglistig verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

Auler im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
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fuir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Reprasentan-
ten

Beztliglich der Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des
Reprasentanten gelten die Bestimmungen des § A17 [All-
gemeiner Teil].

§ B12 VerauBerung der versicherten Sache und deren

Rechtsfolgen
Rechtsverhdltnisse nach Eigentumsiibergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer
verdufert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsiiber-
ganges an dessen Stelle der Erwerber in die wahrend
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
haltnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein.

b) Der VerauRerer und der Erwerber haften fiir den Beitrag,
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfallt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt.

Kiindigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-
sicherungsverhéltnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kindigen. Dieses Kiindigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der VerauRerung ausge-
ibt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode zu kiindigen.

Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
bt wird.

¢) Die Kiindigung nach a) und b) muss in Schriftform er-
folgen.

d) Im Falle der Kiindigung nach a) und b) haftet der Ver-
aulerer allein fur die Zahlung des Beitrages.

Anzeigepflichten

a) Die VerauRerung ist dem Versicherer vom Verduferer
oder Erwerber unverziiglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall
spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt,
zu dem die Anzeige hatte zugehen mdssen, und der
Versicherer nachweist, dass er den mit dem VeraulRerer
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlos-
sen hatte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die VerauRerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hatten zugehen
miussen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist fir die Kiindigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekiindigt hat.
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Produktbeschreibung zur Wasserfahrzeughaftpflicht-Versicherung

Bitte beachten Sie: Die Produktbeschreibung soll lhnen einen ersten Uberblick zu dieser Versicherung geben. Die folgenden Informationen
sind daher nicht abschlieBend. Der gesamte Vertragsinhalt ergibt sich aus lhrem Antrag, dem Versicherungsschein und den Versi-
cherungsbedingungen, die Sie auf denfolgenden Seitenfinden. Wirempfehlen Ihnen, die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfaltig zu lesen.

Vertragsgrundlagen und Versicherungssummen fiir alle
Versicherungsarten

Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle, welche Vertragsgrundlagen fiir Sie OPTIMAL BASIS Bedingung
gelten bzw. welche Versicherungssummen/Haftungserweiterungen/Leistungen
mitversichert sind.

- Allgemeine Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 2008) ja ja HA 9005
— Grundversicherungssumme fiir Personen-, Sach- und Vernégensschaden 15.000.000 EUR | 3.000.000 EUR
(pauschal)
HA 0250/0251
- Umweltschiden gemaR Umweltschadensgesetz ja 1.000.000 EUR HA (glsfit ?Z?‘f 6)
HA 0256 (Ziff. 11)
— Selbstbehalt sofern vereinbart | sofern vereinbart

Welchen Schutz bietet die Privathaftpflichtversicherung?
Die Privathaftpflichtversicherung bietet Ihnen und den mitversicherten Personen Versicherungsschuitz gegen die Folgen der
gesetzlichen Haftpflicht aus den Gefahren des taglichen Lebens, insbesondere aus den nachfolgend aufgefiihrten Tatbestanden.

Welchen Schutz bietet die Wasserfahrzeughaftpflichtversicherung?
Die Wasserfahrzeughaftpflichtversicherung bietet Ihnen Versicherungsschutz gegen die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht als Halter
von Wassersportfahrzeugen mit inlandischem Standort.

OPTIMAL BASIS Bedingung
Mitversicherte Personen HA 0256 (Ziff. 2)
— der Schiffer (Kapitan), die Schiffsmannschaft und sonstige Angestellte aus i3 2
ihren Verrichtungen fir Sie ) J
Voriibergehender Auslandsaufenthalt 2l ZEIeln HA 0256 (Ziff. 5)
unbegrenzt unbegrenzt

Erlduterungen: ja = versichert im Rahmen der Grundversicherungssumme; nein = nicht versichert
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HA 9005 - Alilgemeine Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 2008)

Inhaltsverzeichnis

Der Versicherungsumfang
Was ist der Gegenstand der Versicherung?
Sind Vermdgensschaden und Abhandenkommen von Sachen versichert?

Was ist unter Versichertes Risiko zu verstehen?

Was leisten wir und welche Vollmachten haben wir?

1
2

3

4 Was ist unter Vorsorgeversicherung zu verstehen?

5

6 Inwieweit ist die Hohe unserer Leistungen begrenzt?
7

In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Besondere Anzeigepflichten und Obliegenheiten

8 Welche Informationen bendtigen wir vor Vertragsschluss? Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
9 Welche Obliegenheiten haben Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten?
10 Welche Obliegenheiten haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten?

11 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?

Die Vertragsdauer

12 Wann beginnt der Versicherungsschutz?

13 Wann beginnt und endet der Vertrag?

14 Was geschieht beim Wegfall des versicherten Risikos?

15 Welche Kundigungsmaoglichkeiten haben Sie nach einer Beitragsangleichung?

16 Welche Kundigungsmdglichkeiten haben Sie und wir nach einem Versicherungsfall?

17 Welche Kundigungsmaoglichkeiten gibt es nach der VerduBerung eines versicherten Unternehmens?

18 Welche Kiindigungsméglichkeiten gibt es nach Risikoerhdhung aufgrund Anderung oder Erlass von Rechtsvorschriften?

19 Was geschieht bei einer Mehrfachversicherung?

Der Versicherungsbeitrag

20 Wann ist der erste oder einmalige Beitrag zu zahlen und welche Folgen hat eine verspéatete Zahlung?
21 Wann ist der Folgebeitrag zu zahlen und welche Folgen hat eine verspétete Zahlung?
22 Was ist bei der Zahlung per Lastschriftermachtigung zu beachten?

23 Welche Folgen hat eine verspétete Zahlung bei einer Teilzahlungsvereinbarung?
24 Was ist unter der Beitragsregulierung zu verstehen?
25 Was geschieht mit dem Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung?

26 Wie sind die Regelungen zur Beitragsangleichung?

Weitere Bestimmungen

27 Was ist bei Mitversicherten zu beachten?
28 Koénnen Versicherungsanspriiche abgetreten werden?
29 Wann verjahren die Anspriiche aus dem Vertrag?

30 Welches Gericht ist zustéandig?
31 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was gilt, wenn Sie uns Ihre Anschriften- oder Namensanderung nicht mitteilen?
32 Welches Recht findet Anwendung?
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Allgemeine Bestimmungen

Der Versicherungsumfang

1
1.1

1.2

1.21

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

2.1

2.2

3.2

Was ist der Gegenstand der Versicherung?

Wir gewahren lhnen Versicherungsschutz im Rahmen
des versicherten Risikos fur den Fall, dass Sie wegen
eines wahrend der Wirksamkeit der Versicherung ein-
getretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall),
das einen Personen-, Sach- oder sich daraus erge-
benden Vermégensschaden zur Folge hatte, aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichenlnhalts
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nommen werden.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die
Schéadigung des Dritten unmittelbar entstanden ist.
Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum
Schadenereignis gefuihrt hat, kommt es nicht an.

Kein Versicherungsschutz besteht fur Anspriiche, auch
wenn es sich um gesetzliche Anspriiche handelt,

auf Erfiillung von Vertrédgen, Nacherfillung, aus Selbst-
vornahme, Rucktritt, Minderung, auf Schadensersatz
statt der Leistung;

wegen Schaden, die verursacht werden, um die Nach-
erfullung durchfihren zu kénnen;

wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolges;

auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen
auf ordnungsgemaBe Vertragserfullung;

auf Ersatz von Vermdgensschaden wegen Verzoge-
rung der Leistung;

wegen anderer an die Stelle der Erflullung tretender Er-
satzleistungen.

Sind Vermégensschidden und Abhandenkommen
von Sachen versichert?

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere
Vereinbarung erweitert werden auf lhre gesetzliche
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts wegen

Vermdgensschéden, die weder durch Personen- noch
durch Sachschaden entstanden sind;

Schéden durch Abhandenkommen von Sachen; hier-
auf finden dann die Bestimmungen lber Sachschaden
Anwendung.

Was ist unter Versichertes Risiko zu verstehen?

Der Versicherungsschutz umfasst lhre gesetzliche
Haftpflicht

aus den fur Sie im Versicherungsschein und seinen
Nachtragen angegebenen Risiken,

aus Erhéhungen oder Erweiterungen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachtrdgen angegebenen Ri-
siken. Dies gilt nicht fir Risiken aus dem Halten oder
Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeugen sowie fur sonstige Risiken, die der Ver-
sicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

aus Risiken, die fur Sie nach Abschluss der Versiche-
rung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in
Ziffer 4 néher geregelt sind.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erho-
hungen des versicherten Risikos durch Anderung be-
stehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Wir
kénnen den Versicherungsvertrag jedoch unter den
Voraussetzungen von Ziffer 18 kiindigen.

Was ist unter Vorsorgeversicherung zu verstehen?

Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsver-
trags neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden
Vertrages sofort versichert.

411

41.2

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

5.2

5.3
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Sie sind aber verpflichtet, nach Aufforderung durch uns
jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen.
Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung
erfolgen. Unterlassen Sie die rechtzeitige Anzeige,
entfallt der Versicherungsschutz fir das neue Risiko
rickwirkend ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko
angezeigt wurde, so haben Sie zu beweisen, dass das
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und
zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Wir sind berechtigt, fir das neue Risiko einen ange-
messenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung
Uber die Hohe dieses Beitrages innerhalb eines Monats
nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entféllt der
Versicherungsschutz flr das neue Risiko rickwirkend
ab dessen Entstehung.

Der Versicherungsschutz fiir neue Risiken ist von ih-
rer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer
4.1.2 auf 50% der vertraglich vereinbarten Versiche-
rungssummen flr Personen- und Sachschaden und
— soweit vereinbart — fir Vermégensschaden be-
grenzt.

Die Vorsorgeversicherung gilt nicht fur Risiken

aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Fuhren eines
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr-
zeuge der Zulassungs-, Fuhrerschein- oder Versiche-
rungspflicht unterliegen;

aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Fiihren von
Bahnen;

die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht
unterliegen;

die kirzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsvertragen
zu versichern sind.

Was leisten wir und welche Vollmachten haben wir?

Unsere Leistungspflicht umfasst die Prifung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenser-
satzanspriche und lhre Freistellung von berechtigten
Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann,
wenn Sie aufgrund Gesetzes, rechtskraftigen Urteils,
Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschadigung
verpflichtet und wir hierdurch gebunden sind. Aner-
kenntnisse und Vergleiche, die Sie ohne unsere Zustim-
mung abgegeben oder geschlossen haben, binden uns
nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder
Vergleich bestanden hatte.

Ist Inre Schadenersatzverpflichtung mit bindender Wir-
kung fur uns festgestellt, haben wir Sie binnen zwei
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

Wir sind bevollmachtigt, alle uns zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzanspriiche
zweckmaBig erscheinenden Erklarungen in Ihrem Na-
men abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit Uber Schadensersatzanspriiche zwischen Ihnen
und dem Geschéadigten oder dessen Rechtsnachfol-
ger, so sind wir bevollméchtigt, den Prozess in Ihrem
Namen und auf unsere Kosten zu flhren.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Scha-
densereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben
kann, die Bestellung eines Verteidigers fur Sie von uns
gewtnscht oder genehmigt, so tragen wir die gebih-
renordnungsmaBigen oder gegebenenfalls die mit uns
besonders vereinbarten héheren Kosten des Verteidi-
gers.



5.4

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

Erlangen Sie oder ein Mitversicherter das Recht, die
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente
zu fordern, so sind wir zur Auslibung dieses Rechts
bevollmachtigt.

Inwieweitist die Hohe unserer Leistungen begrenzt?

Unsere Entschadigungsleistung ist bei jedem Versiche-
rungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschadigungspflichtige
Personen erstreckt.

Sofern mit uns nicht etwas anderes vereinbart wurde,
sind die Entschadigungsleistungen fiir alle Versiche-
rungsfalle eines Versicherungsjahres auf das Einfache
der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfalle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfalle eingetreten ist, wenn diese

— auf derselben Ursache,

— auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere
sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder

— auf der Lieferung von Waren mit gleichen Méngeln
beruhen.

Es kann vereinbart werden, dass Sie sich bei jedem
Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein
und seinen Nachtrdgen festgelegten Betrag an der
Schadensersatzleistung (Selbstbehalt) beteiligen. So-
weit nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind wir
auch in diesen Fallen zur Abwehr unberechtigter Scha-
densersatzanspriiche verpflichtet.

Unsere Aufwendungen fuir Kosten werden nicht auf die
Versicherungssummen angerechnet.

Ubersteigen die begriindeten Haftpflichtanspriiche
aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme,
tragen wir die Prozesskosten im Verhdltnis der Versi-
cherungssumme zur Gesamthéhe dieser Anspriiche.

Haben Sie an den Geschadigten Rentenzahlungen zu
leisten und Ubersteigt der Kapitalwert der Rente die
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch
verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme,
so wird die zu leistende Rente nur im Verhéltnis der
Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum
Kapitalwert der Rente von uns erstattet.

Fur die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung Uber den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung in der jeweils giiltigen Fassung zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem Sie sich
an den laufenden Rentenzahlungen beteiligen missen,
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssum-
me oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme Ubersteigt, werden
die sonstigen Leistungen mit ihnrem vollen Betrag von
der Versicherungssumme abgesetzt.

Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung
oder Vergleich an lhrem Verhalten scheitert, haben wir
fur den von der Weigerung an entstehenden Mehrauf-
wand an Entschadigungsleistung, Zinsen und Kosten
nicht aufzukommen.

In welchen Fillen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtragen
nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, sind
von der Versicherung ausgeschlossen:

Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Scha-
den vorsatzlich herbeigefuhrt haben.

7.2

7.3

7.4
7.4

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5
7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.5.6
7.5.7

7.6

7.7

7.71
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Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Scha-
den dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis
von deren Mangelhaftigkeit oder Schéadlichkeit

— Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
— Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

Haftpflichtanspriiche, soweit sie auf Grund Vertrags
oder Zusagen Uber den Umfang lhrer gesetzlichen
Haftpflicht hinausgehen.

Haftpflichtanspriiche

von lhnen selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Per-
sonen gegen die Mitversicherten,

zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben
Versicherungsvertrags,

zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versi-
cherungsvertrags.

Die vorstehenden Ausschlisse erstrecken sich auch
auf Haftpflichtanspriiche von Angehdrigen der dort
genannten Personen, die mit diesen in hauslicher Ge-
meinschaft leben.

Haftpflichtanspriiche gegen Sie

aus Schadenfallen Ihrer Angehdrigen, die mit Ihnen in
héuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Ver-
sicherungsvertrag mitversicherten Personen gehdren;

Als Angehorige gelten Ehegatten, Lebenspartner im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-
gleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer
Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder,
GroBeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern
und -kinder (Personen, die durch ein familienahnliches,
auf langere Dauer angelegtes Verhéltnis wie Eltern und
Kinder miteinander verbunden sind).

von lhren gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn
Sie eine geschaftsunféhige, beschrankt geschaftsfahi-
ge oder betreute Person sind;

von lhren gesetzlichen Vertretern, wenn Sie eine juris-
tische Person des privaten oder &ffentlichen Rechts
oder ein nicht rechtsfahiger Verein sind;

von lhren unbeschrénkt persénlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn Sie eine Offene Handelsgesellschaft,
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft birgerlichen
Rechts sind;

von lhren Partnern, wenn Sie eine eingetragene Part-
nerschaftsgesellschaft sind;

von lhren Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

Die Ausschllsse unter Ziffer 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken
sich auch auf Haftpflichtanspriiche von Angehérigen
der dort genannten Personen, die mit diesen in hdusli-
cher Gemeinschaft leben.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an fremden Sa-
chen und allen sich daraus ergebenden Vermdgens-
schaden, wenn Sie diese Sachen gemietet, geleast,
gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht er-
langt haben oder sie Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrags sind.

Sind die Voraussetzungen des Ausschlusses in der
Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Be-
vollmé&chtigten oder Beauftragten von Ihnen gegeben,
so entfallt gleichfalls der Versicherungsschutz, und
zwar sowohl fur Sie als auch fur die durch den Versi-
cherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an fremden Sa-
chen und allen sich daraus ergebenden Vermdgens-
schaden, wenn

die Schaden durch Ihre gewerbliche oder berufliche
Tatigkeit an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur,
Beférderung, Prifung und dgl.) entstanden sind; bei
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur inso-
weit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar
von der Tatigkeit betroffen waren;



7.7.2.

7.7.3

7.7.4

7.8

7.9

7.10.1

7.10.2

7.10.2.1
7.10.2.2

die Schaden dadurch entstanden sind, dass Sie die-
se Sachen zur Durchfihrung lhrer gewerblichen oder
beruflichen Tatigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Ma-
terialablageflache und dgl.) benutzt haben; bei unbe-
weglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit,
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von
der Benutzung betroffen waren;

die Schaden durch lhre gewerbliche oder berufliche
Tatigkeit entstanden sind und sich diese Sachen oder —
sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt —deren
Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tatigkeit
befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn Sie
beweisen kdnnen, dass Sie zum Zeitpunkt der Tatigkeit
offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Ver-
meidung von Schaden getroffen haben.

Sind die Voraussetzungen der vorstehenden Ausschlis-
se in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediens-
teten, Bevollmachtigten oder Beauftragten von Ihnen
gegeben, so entfallt gleichfalls der Versicherungsschutz,
und zwar sowohl fur Sie als auch flr die durch den Ver-
sicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an den von |h-
nen hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten
oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstel-
lung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und
alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden. Dies
gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer man-
gelhaften Teilleistung liegt und zur Beschadigung oder
Vernichtung der Sache oder Leistung fiihrt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn
Dritte im Auftrag oder fir Rechnung von Ihnen die Her-
stellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten
oder sonstigen Leistungen Gbernommen haben.

Haftpflichtanspriiche aus im Ausland vorkommenden
Schadenereignissen; Anspriiche aus § 110 Sozialge-
setzbuch VIl sind jedoch mitversichert.

Anspriiche, die gegen Sie wegen Umweltschéden
gemaB Umweltschadensgesetz oder anderer auf der
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basieren-
den nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht
werden. Dies gilt auch dann, wenn Sie von einem Drit-
ten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch sol-
che Umweltschaden entstandenen Kosten in Anspruch
genommen werden.

Der Versicherungsschutz bleibt aber fir solche An-
spriiche erhalten, die auch ohne Bestehen des Um-
weltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender
nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts gegen Sie geltend gemacht werden kénnten.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versiche-
rung privater Haftpflichtrisiken.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden durch Umwelt-
einwirkung. Darunter fallen auch Schéden hervorgeru-
fen durch Brand und/oder Explosion.

Dieser Ausschluss gilt nicht
im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken;

fur Schaden, die durch von lhnen hergestellte oder
gelieferte Erzeugnisse (auch Abfalle), durch Arbeiten
oder sonstige Leistungen nach Ausflihrung der Leis-
tung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Pro-
dukthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch fiir Schaden
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Her-
stellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhal-
tung oder Wartung von

— Anlagen, die bestimmt sind, gewé&sserschédliche Stof-
fe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern,
zu befoérdern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

7.11

7.12

7.13

7.13.1
7.13.2
7.13.3

7.14

7.14.1

7.14.2
7.14.3

7.15

7.15.1

7.15.2
7.15.3

7.15.4
7.16

717

7.18

— Anlagen geméaB Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);

— Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzei-
gepflicht unterliegen;

— Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich fir solche Anla-
gen bestimmt sind.

Haftpflichtanspriiche wegen Schéden, die auf Asbest,
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurlickzu-
fihren sind.

Haftpflichtanspriiche wegen Schéden, die in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit
energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen
von radioaktiven Stoffen oder Rontgenstrahlen).

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die zurlickzu-
fUhren sind auf

gentechnische Arbeiten,

gentechnisch verénderte Organismen (GVO),
Erzeugnisse, die

— Bestandteile aus GVO enthalten,

— aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

Haftpflichtanspriiche aus Sachschaden, welche ent-
stehen durch

Abwésser, soweit es sich nicht um hausliche Abwéasser
handelt,

Senkungen von Grundstticken oder Erdrutschungen,

Uberschwemmungen stehender oder flieBender Ge-
wasser.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus dem Aus-
tausch, der Ubermittlung und der Bereitstellung elektro-
nischer Daten, soweit es sich handelt um Schaden aus

Léschung, Unterdrickung, Unbrauchbarmachung
oder Veréanderung von Daten,

Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

Stérung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-
tausch,

Ubermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus Personlich-
keits- oder Namensrechtsverletzungen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus Anfeindung,
Schikane, Beldstigung, Ungleichbehandlung oder
sonstigen Diskriminierungen.

Haftpflichtanspriiche wegen Personenschéden, die
aus der Ubertragung einer bei lhnen vorliegenden
Krankheit resultieren. Das Gleiche gilt fir Sachscha-
den, die durch Krankheit der Ihnen gehdrenden, von
Ihnen gehaltenen oder verauBerten Tiere entstanden
sind. In beiden Féllen besteht Versicherungsschutz,
wenn Sie beweisen, dass Sie weder vorsatzlich noch
grob fahrlassig gehandelt haben.

Besondere Anzeigepflichten und Obliegenheiten

8

8.1
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Welche Informationen benétigen wir vor Vertrags-
schluss? Was bedeutet die vorvertragliche Anzei-
gepflicht?

WahrheitsgemaBe und vollstandige Anzeigepflicht von
Gefahrumsténden

Sie haben uns bis zur Abgabe |hrer Vertragserklarung
alle lhnen bekannten gefahrerheblichen Umsténde in
Textform anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Um-
sténde, nach denen wir in Textform gefragt haben und
die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss aus-
zuliben, den Versicherungsvertrag Uiberhaupt oder mit
dem vereinbarten Inhalt abzuschlieBen.
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Das gilt auch fir gefahrerhebliche Umstéande, nach
denen wir nach lhrer Vertragserklarung, aber vor der
Vertragsannahme in Textform gefragt haben.

Wird der Vertrag von lhrem Vertreter geschlossen und
kennt dieser die gefahrerheblichen Umstande, mus-
sen Sie sich so behandeln lassen, als haben Sie selbst
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

Rucktritt
Voraussetzungen fur den Ricktritt

Unvollstandige und unrichtige Angaben zu den gefah-
rerheblichen Umsténden berechtigen uns, vom Versi-
cherungsvertrag zurlickzutreten.

Ausschluss des Rucktrittrechts

Wir haben kein Rucktrittsrecht, wenn Sie nachweisen,
dass Sie oder lhr Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
stédndigen Angaben weder vorsatzlich noch grob fahr-
lassig gemacht haben.

Unser Rucktrittsrecht wegen grob fahrlassiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umsténde, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hatten.

Folgen des Rucktritts

Im Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurtck,
dirfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn Sie nachweisen, dass der unvollstandig oder un-
richtig angezeigte Umstand weder flir den Eintritt des
Versicherungsfalls noch fiur die Feststellung oder den
Umfang der Leistung ursachlich war. Auch in diesem
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie
die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Uns steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Ricktrittserklarung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

Kiindigung

Ist unser Ruicktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Ver-
letzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch
auf grober Fahrlassigkeit beruhte, kénnen wir den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in
Schriftform kiindigen.

Das Kindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umsténde, wenn auch zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen héatten.

Vertragsanpassung

K&nnen wir nicht zurlicktreten oder kiindigen, weil wir
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umsténde, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hétten, werden die anderen Bedingungen
auf unser Verlangen rickwirkend Vertragsbestandteil.
Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertre-
ten, werden die anderen Bedingungen ab Beginn des
laufenden Versicherungsjahres Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 Prozent oder schlieBen wir die Gefahrabsiche-
rung fUr den nicht angezeigten Umstand aus, kdnnen Sie
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer
Mitteilung bei Ihnen fristlos in Schriftform kiindigen.

Auslbung der Rechte durch uns

Wir missen die uns nach Ziffer 8.2 und 8.3 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats in Schriftform gel-
tend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu
dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
von uns geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis
erlangen. Wir haben die Umstande anzugeben, auf die
wir unsere Erklarung stiitzen; wir diirfen nachtréaglich
weitere Umsténde zur Begriindung abgeben, wenn fur
diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.
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Uns stehen die Rechte nach den Ziffern 8.2 und 8.3
nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
hingewiesen haben.

Wir kénnen uns nicht auf die in den Ziffern 8.2 und 8.3
genannten Rechte berufen, wenn wir den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-
zeige kannten.

Erléschen unserer Rechte

Unsere Rechte nach Ziffer 8.2 bis 8.4 erldschen mit
Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt
nicht fur Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist
eingetreten sind. Die Frist belauft sich auf zehn Jahre,
wenn Sie oder lhr Vertreter die Anzeigepflicht vorsatz-
lich oder arglistig verletzt haben.

Anfechtung

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung
anzufechten, bleibt unberihrt. Im Fall der Anfechtung
steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklarung abgelaufe-
nen Vertragszeit entspricht.

Welche Obliegenheiten haben Sie vor Eintritt des
Versicherungsfalles zu beachten?

Besonders gefahrdrohende Umstande haben Sie auf
unser Verlangen innerhalb angemessener Frist zu be-
seitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter
Abwé&gung lhrer und unserer Interessen unzumutbar
ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden gefihrt hat,
gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

Welche Obliegenheiten haben Sie nach Eintritt des
Versicherungsfalles zu beachten?

Jeder Versicherungsfall ist uns unverziiglich anzuzei-
gen, auch wenn noch keine Schadensersatzanspriiche
erhoben wurden.

Sie missen nach Méglichkeit fir die Abwendung und
Minderung des Schadens sorgen. Weisungen von uns
sind dabei zu befolgen, soweit diese fiir Sie zumutbar
sind. Sie haben uns ausfuhrliche und wahrheitsge-
maBe Schadenberichte zu erstatten und uns bei der
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstitzen.
Alle Umstande, die nach unserer Ansicht flir die Bear-
beitung des Schadens wichtig sind, missen mitgeteilt
sowie alle dafuir angeforderten Schriftstiicke libersandt
werden.

Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein
staatsanwaltschaftliches, behérdliches oder gerichtli-
ches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen
oder Ihnen gerichtlich der Streit verkiindet, haben Sie
dies ebenfalls unverziglich anzuzeigen.

Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfligung von
Verwaltungsbehorden auf Schadensersatz miissen Sie
fristgemanB Widerspruch oder die sonst erforderlichen
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung von uns bedarf
es nicht.

Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich gel-
tend gemacht, haben Sie die Fiihrung des Verfahrens
uns zu Uberlassen. Wir beauftragen in lnrem Namen ei-
nen Rechtsanwalt. Sie missen dem Rechtsanwalt Voll-
macht sowie alle erforderlichen Auskinfte erteilen und
die angeforderten Unterlagen zur Verfiigung stellen.

Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Oblie-
genheiten?

Kiindigung

Verletzen Sie vorsatzlich oder grob fahrlassig eine Ob-
liegenheit, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles
gegenuber uns zu erfiillen haben, so kénnen wir inner-
halb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung
Kenntnis erlangt haben, den Vertrag fristlos kiindigen.
Unser Kindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie
nachweisen, dass Sie die Obliegenheit weder vorsétz-
lich noch grob fahrlassig verletzt haben.
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Leistungsfreiheit

Verletzen Sie eine der in Ziffer 9 und 10 oder in den ge-
sondert vereinbarten Klauseln und Besonderen Bedin-
gungen genannten Obliegenheiten vorsatzlich, so sind
wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lassiger Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt,
unsere Leistung in dem Verhaltnis zu kirzen, das der
Schwere lhres Verschuldens entspricht. Das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlassigkeit haben Sie zu beweisen.

AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung sind wir jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder auf den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Um-
fang unserer Leistungspflicht Einfluss hatte.

Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls
bestehende Auskunfts- oder Aufklarungsobliegen-
heit, so sind wir nur dann vollstédndig oder teilweise
leistungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen
haben.

Die Vertragsdauer
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Wann beginnt der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten
Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Bei-
trag unverziglich nach Falligkeit im Sinne von Ziffer
20.2 zahlen.

Wann beginnt und endet der Vertrag?

Der Versicherungsvertrag ist fir die vereinbarte Dauer
abgeschlossen.

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlangert sich der Versicherungsvertrag nach Ablauf
der vereinbarten Vertragsdauer um jeweils ein Jahr,
wenn nicht lhnen oder uns spéatestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine
Kundigung in Schriftform zugegangen ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem
Jahr endet der Versicherungsvertrag, ohne dass
es einer Kindigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren
kann der Versicherungsvertrag von lhnen schon
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf fol-
genden Jahres geklndigt werden; die Kindigung
muss uns spatestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Versicherungsjahres in Schriftform zugegan-
gen sein.

Was geschieht beim Wegfall des versicherten
Risikos?

Wenn versicherte Risiken dauerhaft teilweise oder voll-
standig wegfallen, so erlischt die Versicherung bezig-
lich dieser Risiken. Uns steht der Beitrag zu, den wir
hétten erheben kénnen, wenn die Versicherung dieser
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wa-
re, zu dem wir vom Wegfall Kenntnis erlangt haben.

Welche Kiindigungsmdéglichkeiten haben Sie nach
einer Beitragsangleichung?

Erhoht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-
chung gemaB Ziffer 26.3, ohne dass sich der Umfang
des Versicherungsschutzes andert, kdnnen Sie den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung,
frihestens jedoch zu dem Zeitpunkt kiindigen, in dem
die Beitragserhéhung wirksam werden sollte.

In der Mitteilung haben wir Sie auf das Kiindigungs-
recht hinzuweisen. Die Mitteilung muss Ihnen spéates-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Bei-
tragserhéhung zugehen.

Eine Erhdhung der Versicherungsteuer begriindet
kein Kindigungsrecht.
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Welche Kiindigungsmaéglichkeiten haben Sie und
wir nach einem Versicherungsfall?

Der Versicherungsvertrag kann gekindigt werden,
wenn

— wir eine Schadensersatzzahlung geleistet haben
oder

— lhnen - bei einer Pflichtversicherung uns — eine Klage
Uber einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kiindigung muss dem Vertragspartner in Schriftform
spatestens einen Monat nach der Schadensersatzzah-
lung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

Kindigen Sie, wird lhre Kiindigung sofort nach ihrem
Zugang bei uns wirksam. Sie kdnnen jedoch bestim-
men, dass die Kindigung zu einem spéteren Zeit-
punkt, spétestens jedoch zum Ende des laufenden
Versicherungsjahres, wirksam wird.

Unsere Kiindigung wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang bei Ihnen wirksam.

Welche Kiindigungsmaoglichkeiten gibt es nach der
VerauBerung eines versicherten Unternehmens?

Wird lhr Unternehmen, flr das eine Haftpflichtver-
sicherung besteht, an einen Dritten verduBert, tritt
dieser an Stelle von lhnen in die wahrend der Dauer
seines Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag
ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines
NieBbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines &hnli-
chen Verhaltnisses von einem Dritten lbernommen
wird.

Der Versicherungsvertrag kann in diesem Falle

— durch uns dem Dritten gegentber mit einer Frist
von einem Monat,

— durch den Dritten uns gegentiber mit sofortiger Wir-
kung oder auf den Schluss des laufenden Versiche-
rungsjahres

in Schriftform gekiindigt werden.
Das Kundigungsrecht erlischt, wenn

— wir es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausliben, in welchem wir vom Ubergang
auf den Dritten Kenntnis erlangen;

— der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach
dem Ubergang ausiibt, wobei das Kiindigungsrecht
bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an
bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versiche-
rung Kenntnis erlangt.

Erfolgt der Ubergang auf den Dritten wihrend eines
laufenden Versicherungsjahres und wird das Versi-
cherungsverhéltnis nicht gekiindigt, haften Sie und
der Dritte fir den Versicherungsbeitrag dieses Jahres
als Gesamtschuldner.

Der Ubergang lhres Unternehmens ist uns von Ihnen
oder den Dritten unverzuglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsfall spéater als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, in dem die Anzeige uns hatte zugehen
mussen, und wir den mit Ihnen bestehenden Vertrag
mit dem Erwerber nicht geschlossen hatten.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht
fur alle Versicherungsfalle, die friihestens einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem wir von der Ver-
auBerung Kenntnis erlangen. Dies gilt nur, wenn wir in
diesem Monat von unserem Kuindigungsrecht keinen
Gebrauch gemacht haben.

Der Versicherungsschutz fallt trotz Verletzung der An-
zeigepflicht nicht weg, wenn uns die VerauBerung in
dem Zeitpunkt bekannt war, in dem uns die Anzeige
hatte zugehen mussen.
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Welche Kiindigungsmdéglichkeiten gibt es nach
Risikoerh6hung aufgrund Anderung oder Erlass
von Rechtsvorschriften?

Bei Erhéhungen des versicherten Risikos durch An-
derung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften sind wir berechtigt, den Versicherungsver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu
kindigen. Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn wir es
nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an
ausliben, in welchem wir von der Erhéhung Kenntnis
erlangt haben.

Was geschieht bei einer Mehrfachversicherung?

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko
in mehreren Versicherungsvertrédgen versichert ist.

Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekom-
men ist, ohne dass Sie dies wussten, kénnen Sie die
Aufhebung des spéter geschlossenen Vertrages ver-
langen.

Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn Sie es nicht
innerhalb eines Monates geltend machen, nachdem
Sie von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt
haben. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu dem die Erklarung, mit der sie verlangt wird,
uns zugegangen ist.

Der Versicherungsbeitrag
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Wann ist der erste oder einmalige Beitrag zu zahlen
und welche Folgen hat eine verspétete Zahlung?

Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthéalt die Versi-
cherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz be-
stimmten Hohe zu entrichten haben.

Aus einer Erhéhung der Versicherungsteuer ergibt
sich fir Sie kein Kiindigungsrecht.

Soweit nicht die Zahlung eines einmaligen Beitrags
vereinbart ist, handelt es sich bei dem Versiche-
rungsbeitrag grundséatzlich um einen Jahresbeitrag.
Abweichend davon kénnen Sie den Beitrag aber auch
halbjahrlich, vierteljahrlich oder monatlich entrichten,
wenn dies so vereinbart wurde.

Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrags fallig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Ist unterjéhrige Zahlweise des Jahresbeitrags verein-
bart, gilt als erster Beitrag nur der entsprechende Teil-
betrag des ersten Jahresbeitrags.

Verzug

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, geraten Sie 30 Tage nach Ablauf der in
Ziffer 20.2 genannten Frist und Zugang einer Zah-
lungsaufforderung in Verzug, es sei denn, dass Sie die
verspéatete Zahlung nicht zu vertreten haben.

Spéterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem spéateren Zeitpunkt,
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt, sofern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffélligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam
gemacht haben. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen,
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Rucktritt

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kénnen wir vom Vertrag zuriicktreten, so-
lange der Beitrag nicht gezahlt ist.

Wir kénnen nicht zurlicktreten, wenn Sie nachweisen,
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
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Wann ist der Folgebeitrag zu zahlen und welche
Folgen hat eine verspéatete Zahlung?

Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgebeitrage sind, soweit nicht etwas anderes
bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Bei-
tragszeitraums fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung an-
gegebenen Zeitpunkt erfolgt.

Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten
Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die
verspéatete Zahlung nicht zu vertreten haben.

Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.

Qualifizierte Mahnung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kén-
nen wir Sie auf Ihre Kosten in Textform mahnen und
mit einer Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen ab
Zugang dieser Mahnung zur Zahlung auffordern. Die
Rechtsfolgen, die nach den Ziffern 21.4 und 21.5 mit
dem Fristablauf verbunden sind, treten jedoch nur ein,
wenn in der Mahnung die riickstédndigen Beitrdge des
Vertrags, die Zinsen und die Kosten im Einzelnen be-
ziffert sind und auf die Rechtsfolgen bei nicht rechtzei-
tiger Zahlung hingewiesen wurde.

Kein Versicherungsschutz

Sind Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist noch immer mit
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie
mit der qualifizierten Mahnung nach Ziffer 21.3 darauf
hingewiesen wurden.

Klndigung

Sind Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist noch immer mit
der Zahlung in Verzug, kdnnen wir den Versicherungs-
vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindi-
gen, wenn wir Sie mit der qualifizierten Mahnung nach
Ziffer 21.3 darauf hingewiesen haben.

Die Kuindigung kénnen wir auch bereits bei der Bestim-
mung der Zahlungsfrist nach Ziffer 21.3 aussprechen.
In diesem Fall wird unsere Kiindigung zum Ablauf der
Zahlungsfrist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt
noch immer mit der Zahlung in Verzug sind und wir Sie in
der qualifizierten Mahnung darauf hingewiesen haben.

Haben wir gekiindigt, und zahlen Sie innerhalb eines
Monats nach unserer Kindigung den angemahnten
Beitrag, besteht der Versicherungsvertrag fort. Fur
Versicherungsfélle, die zwischen dem Ablauf der Zah-
lungsfrist nach Ziffer 21.3 und der Zahlung eingetreten
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Was istbeider Zahlung per Lastschriftermachtigung
zu beachten?

Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag
zum Faélligkeitstag eingezogen werden kann und Sie
einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnte der fallige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverzutglich nach unserer in
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.

Beendigung des Lastschriftverfahrens

Kann der fallige Beitrag nicht eingezogen werden,
weil Sie die Einzugsermachtigung widerrufen haben,
oder haben Sie aus anderen Griinden zu vertreten,
dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, kiinftig Zahlung auBerhalb des Last-
schriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Ubermitt-
lung des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns
hierzu in Textform aufgefordert worden sind.
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Welche Folgen hat eine verspétete Zahlung bei ei-
ner Teilzahlungsvereinbarung?

Ist unterjghrige Zahlweise des Jahresbeitrags verein-
bart, ist der noch ausstehende Betrag sofort fallig, wenn
Sie mit der Zahlung eines Teilbetrags in Verzug sind.

Ferner kénnen wir fur die Zukunft jahrliche Beitrags-
zahlung verlangen.

Was ist unter der Beitragsregulierung zu verste-
hen?

Sie haben nach Aufforderung mitzuteilen, ob und wel-
che Anderungen des versicherten Risikos gegeniiber
den friiheren Angaben eingetreten sind. Diese Auffor-
derung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei-
tragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen
und auf Wunsch von uns, durch Sie, nachzuweisen. Bei
unrichtigen Angaben zu unserem Nachteil kdnnen wir
von lhnen eine Vertragsstrafe in dreifacher Héhe des
festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies
gilt nicht, wenn Sie beweisen kdnnen, dass Sie an der
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

Aufgrund der Anderungsmitteilung von lhnen oder
sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem
Zeitpunkt der Verdnderung berichtigt (Beitragsre-
gulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch
erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung bei
uns. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf
dadurch nicht unterschritten werden. Alle entspre-
chend Ziffer 26.1 nach dem Versicherungsabschluss
eingetretenen Erhéhungen und ErmaBigungen des
Mindestbeitrags werden berlicksichtigt.

Unterlassen Sie die rechtzeitige Mitteilung, kdnnen
wir flr den Zeitraum, flr den die Angaben zu machen
waren, eine Nachzahlung in Hohe des fiur diesen Zeit-
raum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlan-
gen. Werden die Angaben nachtraglich gemacht, fin-
det eine Beitragsregulierung statt. Ein von Ihnen zuviel
gezahlter Beitrag wird nur zurlickerstattet, wenn die
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang
der Mitteilung des erhéhten Beitrages erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen-
dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung
fur mehrere Jahre.

Was geschieht mit dem Beitrag bei vorzeitiger Ver-
tragsbeendigung?

Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertra-
ges haben wir, soweit durch Gesetz nicht etwas ande-
res bestimmt ist, Anspruch auf den Teil des Beitrags,
der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

Wie sind die Regelungen zur Beitragsangleichung?

Die Versicherungsbeitrage unterliegen der Beitragsan-
gleichung. Soweit die Beitrdge nach Lohn-, Bau- oder
Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Bei-
tragsangleichung statt. Mindestbeitrdge unterliegen
unabhangig von der Art der Beitragsberechnung der
Beitragsangleichung.

Ein unabhé&ngiger Treuhander ermittelt jahrlich mit
Wirkung fir die ab dem 1. Juli falligen Beitrage, um
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalender-
jahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum
Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zuge-
lassenen Versicherer gegeniiber dem vorvergangenen
Jahr erhéht oder vermindert hat. Den ermittelten Pro-
zentsatz rundet er auf die nachst niedrigere, durch finf
teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten
dabei auch die speziell durch den einzelnen Scha-
denfall veranlassten Ausgaben fir die Ermittlung von
Grund und Hohe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalender-
jahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im glei-
chen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfalle.

26.3

26.4

Im Falle einer Erhéhung sind wir berechtigt, im Falle ei-
ner Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag
um den sich aus Ziffer 26.2 ergebenden Prozentsatz
zu verandern (Beitragsangleichung). Der verdnderte
Folgejahresbeitrag wird Ihnen mit der nachsten Bei-
tragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich unser Durchschnitt der Schadenzahlungen in
jedem der letzten funf Kalenderjahre um einen gerin-
geren Prozentsatz als denjenigen erhéht, den der Treu-
hander jeweils fur diese Jahre nach Ziffer 26.2 ermittelt
hat, so dirfen wir den Folgejahresbeitrag nur um den
Prozentsatz erhéhen, um den sich der Durchschnitt
unserer Schadenzahlungen nach unternehmenseige-
nen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhdht hat; diese
Erhéhung darf diejenige nicht Uberschreiten, die sich
nach dem vorstehenden Absatz ergeben wirde.

Liegt die Veradnderung nach Ziffer 26.2 oder 26.3 un-
ter 5 Prozent, entfallt eine Beitragsangleichung. Diese
Veranderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu be-
rlicksichtigen.

Weitere Bestimmungen
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Was ist bei Mitversicherten zu beachten?

Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflicht-
anspriiche gegen andere Personen als Sie selbst, sind
alle fur Sie geltenden Bestimmungen auf die Mitversi-
cherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmun-
gen Uber die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gelten
nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines
Mitversicherten entsteht.

Die Ausubung der Rechte aus dem Versicherungsver-
trag steht ausschlieBlich Ihnen zu. Sie sind neben den
Mitversicherten fir die Erflllung der Obliegenheiten
verantwortlich.

Konnen Versicherungsanspriiche abgetreten werden?

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgultigen
Feststellung ohne unsere Zustimmung weder abgetre-
ten noch verpféandet werden. Eine Abtretung an den
geschadigten Dritten ist zuléassig.

Wann verjahren die Anspriiche aus dem Vertrag?

Die Anspriche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jahren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich
nach den allgemeinen Vorschriften des Burgerlichen
Gesetzbuches.

Wird ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei
uns angemeldet, zahlt der Zeitraum vom Beginn der
Verjahrung bis zum Zugang unserer in Textform mit-
geteilten Entscheidung beim Anspruchsteller bei der
Fristberechnung nicht mit.

Welches Gericht ist zustandig?
Klagen gegen uns

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns
bestimmt sich die gerichtliche Zusténdigkeit nach un-
serem Sitz oder unserer flr den Versicherungsvertrag
zustandigen Niederlassung. Sind Sie eine natlrliche
Person, ist auch das Gericht 6rtlich zustandig, in des-
sen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewéhn-
lichen Aufenthalt haben.

Klagen gegen Sie

Sind Sie eine naturliche Person, missen Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht
erhoben werden, das flr Ihren Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, den Ort Ihres gewdhnlichen
Aufenthalts zusténdig ist. Ist eine juristische Person
Versicherungsnehmer, bestimmt sich das zusténdige
Gericht auch nach deren Sitz oder deren Niederlas-
sung. Das Gleiche gilt, wenn eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft
burgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner-
schaftsgesellschaft Versicherungsnehmer ist.



30.3

31

31.1

Unbekannter Wohnsitz oder Wohnsitz auBerhalb der
Europaischen Union, Islands, Norwegens oder der
Schweiz

Sind lhr Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zustandigkeit bei Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz
oder unserer flr den Versicherungsvertrag zusténdigen
Niederlassung.

Verlegen Sie lhren Wohnsitz in einen Staat auBerhalb
der Europaischen Union, Islands, Norwegens oder der
Schweiz, sind die Gerichte des Staates zustandig, in
dem wir unseren Sitz haben.

Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was
gilt, wenn Sie uns lhre Anschriften- oder Namens-
anderung nicht mitteilen?

Alle fir uns bestimmten Anzeigen und Erklarungen
sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Ver-
sicherungsschein oder in dessen Nachtragen als zu-
sténdig bezeichnete Stelle gerichtet werden.

31.2

31.3

32
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Haben Sie uns eine Anderung lhrer Anschrift nicht
mitgeteilt, geniigt fir eine Willenserklarung, die lhnen
gegenuber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte An-
schrift. Entsprechendes gilt bei einer uns nicht ange-
zeigten Namenséanderung. Die Erklarung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift Ihres
Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Ver-
legung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen nach Ziffer 31.2 entsprechend Anwendung.

Welches Recht findet Anwendung?

Fir diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches
Recht.
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FK 702-BB-Wasserfahrzeughaft 0111

zeughaftpflichtversicherung
Versichertes Risiko

Versichert ist im Rahmen der vereinbarten Allgemei-
nen Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB)
und der nachfolgenden Bestimmungen |hre gesetz-
liche Haftpflicht aus Halten, Besitz und Gebrauch von
Wassersportfahrzeugen, die

— Uberwiegend zu privaten Zwecken und/oder

— zur gelegentlichen Vermietung ohne Berufsbesat-
zung

verwendet werden und deren Standort im Inland ist.

Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haft-
pflicht

des Schiffers (Kapitdn) in dieser Eigenschaft;

der Schiffsmannschaft und sonstigen Angestellten und
Arbeitern aus der Ausfiihrung ihrer dienstlichen Ver-
richtungen fiir Sie;

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Perso-
nenschaden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle und
Berufskrankheiten in Ihrem Betrieb gemaR dem Sozi-
algesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt fiir solche
Dienstunfélle gemdR den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausiibung oder infolge des Dienstes
Angehorigen derselben Dienststelle zugefligt wer-
den.

aus dem Ziehen von Wasserskilaufern und Schirmdra-
chenfliegern.

Nicht versichert

— ist die personliche Haftpflicht des Wasserskilaufers
und des Schirmdrachenfliegers;

— ist die Haftpflicht wegen Schéden, die sich bei der
Beteiligung an Motorbootrennen oder bei den damit
im Zusammenhang stehenden Ubungsfahrten ereig-
nen;

- sind Haftpflichtanspriiche gegen Sie, wenn Sie den
Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder
sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder
explosiblen Stoffen verursachen.

Fithren ohne vorgeschriebene behérdliche
Erlaubnis

Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem berech-
tigten Fihrer gebraucht werden. Berechtigter Fiihrer
ist, wer das Wassersportfahrzeug mit Wissen und Willen
des Verfligungsberechtigten gebrauchen darf. Sie sind
verpflichtet, daflir zu sorgen, dass das Wassersportfahr-
zeug nicht von einem unberechtigten Flhrer gebraucht
wird.

Der Fihrer des Wassersportfahrzeugs darf das Wasser-
sportfahrzeug nur mit der erforderlichen behérdlichen
Erlaubnis benutzen. Sie sind verpflichtet, daftir zu sor-
gen, dass das Wassersportfahrzeug nicht von einem
Fihrer benutzt wird, der nicht die erforderliche behord-
liche Erlaubnis hat.

Verletzen Sie diese Obliegenheiten, so gilt Ziffer 11 AHB.
Danach kénnen wir bei Vorliegen der entsprechenden
Voraussetzungen zur Kiindigung berechtigt oder auch
von unserer Leistungspflicht ganz oder teilweise befreit
sein.

5.1

5.2
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5.3.1

Schadenereignisse bei voriibergehendem Aus-
landsaufenthalt

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB —
Ihre gesetzliche Haftpflicht aus Schadenereignissen in
der ganzen Welt. Unsere Leistungen erfolgen in Euro.
Soweit der Zahlungsort aulRerhalb der Staaten, die der
Européaischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten
unsere Verpflichtungen mit dem Zeitpunkt als erfiillt,
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europaischen
Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen
ist.

Im Falle der vorlaufigen Beschlagnahme eines Wasser-
sportfahrzeugs in einem ausléandischen Hafen ist die et-
wa erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinterlegung
ausschlieBlich Ihre Sache.

Schédden in USA und in Kanada

Firin den USA, USA-Territorien *) und in Kanada einge-
tretene Versicherungsfélle oder dort geltend gemachte
Anspriiche gilt zusatzlich:

Ausgeschlossen sind Anspriiche auf Entschadigung mit
Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary
damages.

Unsere Aufwendungen fiir Kosten werden — abwei-
chend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versi-
cherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos-
ten, die uns nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann,
wenn die Kosten auf unsere Weisung entstanden sind.

*) AuBengebiete, die unter der Hoheitsgewalt der USA stehen. Hierunter
fallen zum Beispiel Puerto Rico, die Jungfern-Inseln und Guam.

6
6.1

6.2

6.3
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Gewaisserveranderungen

Versichert ist im Rahmen des Vertrages, wobei Ver-
mogensschiaden wie Sachschaden behandelt wer-
den, lhre gesetzliche Haftpflicht fir unmittelbare
oder mittelbare Folgen von Verdanderungen der phy-
sikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
fenheit eines Gewassers einschlieflich des Grundwas-
sers (Gewadsserveranderungen), mit Ausnahme von
Gewasserveranderungen durch

— Einleiten oder Einbringen von gewasserschad-
lichen Stoffen in Gewadsser oder durch sonstiges
bewusstes Einwirken auf Gewasser. Dies gilt auch,
wenn die Einleitung oder Einwirkung zur Rettung
anderer Rechtsglter geboten ist.

— betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Ol
oder anderen Flissigkeiten aus Tankverschlissen,
Betankungsanlagen oder aus maschinellen Einrich-
tungen des Schiffes.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche gegen Sie,
wenn Sie den Schaden durch bewusstes Abweichen
von dem Gewadsserschutz dienenden Gesetzen, Ver-
ordnungen, an Sie gerichteten behdrdlichen Anord-
nungen oder Verfligungen herbeigefiihrt haben.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Scha-
den, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf



7.2

7.3

8.2

8.3

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

Verfligungen oder MalRnahmen von hoher Hand beru-
hen. Das Gleiche gilt fiir Schaden durch héhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.

Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhianger

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die
Sie, ein Mitversicherter oder eine von lhnen bestellte
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines
Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhangers verursa-
chen.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versi-
cherten (Sie oder Mitversicherten) kein Versicherungs-
schutz, so gilt das auch fiir alle anderen Versicherten.

Eine Tétigkeit der in Ziffer 7.1 genannten Personen an
einem Kraftfahrzeug und Kraftfahrzeuganhanger ist
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn kei-
ne dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs
ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb ge-
setzt wird.

Luft- und Raumfahrzeuge

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die
Sie, ein Mitversicherter oder eine von lhnen bestellte
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines
Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder fir die Sie
als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs
in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versi-
cherten (Sie oder Mitversicherten) kein Versicherungs-
schutz, so gilt das auch fiir alle anderen Versicherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

— der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Tei-
len von Luft- oder Raumfahrzeugen soweit die Teile
ersichtlich fur den Bau von Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen
bestimmt waren,

— Tatigkeiten (zum Beispiel Montage, Wartung, Inspek-
tion, Uberholung, Reparatur, Beférderung) an Luft-
oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schaden an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen, der mit diesen beforderten Sachen, der Insassen
und allen sich daraus ergebenden Vermogensschaden
sowie wegen sonstiger Schaden durch Luft- oder Raum-
fahrzeuge.

Mitversicherung von Vermogensschaden
Versichertes Risiko

Mitversichert ist lhre gesetzliche Haftpflicht wegen
Vermogensschaden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus
Versicherungsfallen, die wahrend der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind.

Ausschlisse

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Scha-
den

die durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrage oder fiir
Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte
Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstigen Leistungen
entstehen;

aus planender, beratender, bau- oder montageleiten-
der, prifender oder gutachtlicher Tatigkeit;

aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstlicks-, Leasing- oder ahnlichen
wirtschaftlichen Geschéften, aus Zahlungsvorgangen
aller Art, aus Kassenfliihrung sowie aus Untreue und
Unterschlagung;

aus der Verletzung von Personlichkeitsrechten und
Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-
rechts;

aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11
9.2.12
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11.2
11.2.1
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aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschlagen;

aus Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen;

aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit
— Rationalisierung und Automatisierung;

— Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wieder-
herstellung;

— Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reiseveran-
staltung;

aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder be-
hordlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin-
gungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster
Pflichtverletzung;

aus Abhandenkommen von Sachen, auch zum Beispiel
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von
Scheck- und Kreditkarten;

aus Vermittlungsgeschaften aller Art;

aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als ehe-
malige oder gegenwartige Mitglieder von Vorstand,
Geschaftsfiihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer ver-
gleichbarer Leistungs- oder Aufsichtsgremien / Organe
im Zusammenhang stehen.

Vorsorgeversicherung

Fur die Vorsorgeversicherung gelten — abweichend von
Ziffer 4.2 AHB - die vereinbarten Versicherungssum-
men fiir Personen-, Sach- und Vermdgensschaden.

Offentlich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche
zur Sanierung von Umweltschiden gemia Um-
weltschadensgesetz (USchadG)

Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 6f-
fentlich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche zur Sanie-
rung von Umweltschaden gemalt Umweltschadensge-
setz (USchadG), soweit wahrend der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrages

— die schadenverursachenden Emissionen plétzlich,
unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt
gelangt sind oder

- die sonstige Schadenverursachung plétzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz fiir Umweltschaden
durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang
von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschlieRlich dann,
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-,
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse
zurlickzuflihren ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft
und Technik nicht hatte erkannt werden konnen (Ent-
wicklungsrisiko).

Umweltschaden ist eine

— Schadigung von geschiitzten Arten und natiirlichen
Lebensraumen,

— Schéadigung der Gewasser einschliellich Grundwasser,
— Schadigung des Bodens.

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6
AHB, Pflichten oder Anspriiche wegen Umweltschaden
an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder
geliehenen Grundstiicken, soweit diese Grundstiicke
vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

Nicht versichert sind

Pflichten oder Anspriiche soweit sich diese gegen die
Personen (Sie oder ein Mitversicherter) richten, die den
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst
von Gesetzen, Verordnungen oder an sie gerichtete
behdérdliche Anordnungen oder Verfligungen, die dem
Umweltschutz dienen, abweichen.



11.2.2

Pflichten oder Anspriiche wegen Schaden

(a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in
Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt
entstehen.

(b) fur die Sie aus einem anderen Versicherungsver-
trag (zum Beispiel Gewasserschadenhaftpflicht-
versicherung) Versicherungsschutz haben oder
hatten erlangen kénnen.

Sofern vereinbart — ergibt sich die Hochstersatzlei-
stung je Schadenereignis und Versicherungsjahr aus
dem Versicherungsschein.

Ausland

Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB
und Ziffer 5.1 dieser Besonderen Bedingungen im
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Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungs-
bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/
EG) eintretende Versicherungsfalle.

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend
von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 11.1 dieser Besonde-
ren Bedingungen auch fiir Pflichten oder Anspriiche
gemal nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-
Mitgliedsstaaten, sofern diese Pflichten oder Anspri-
che den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie
nicht Gberschreiten.
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Kundeninformationen

Identitit des Versicherers

Name: AachenMiinchener Versicherung AG,
Anschrift: AachenMinchener-Platz 1, 52064 Aachen.
Rechtsform: Aktiengesellschaft

Sitz: AachenMiinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen — HR B 1043.
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfiahige Anschrift des Versicherers

AachenMiinchener Versicherung AG
AachenMiinchener-Platz 1
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender;
Johannes Booms, Peter Heise, Ulrich Rieger

Hauptgeschiftstitigkeit des Versicherers

Die AachenMiinchener Versicherung AG betreibt alle Arten der
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen Ver-
sicherungen aufgefiihrten Versicherungsbedingungen, die in den
entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen enthalten sind.

Art, Umfang, Filligkeit und Erfiillung unserer Leistung

In unseren Produktinformationsblattern haben wir Sie bereits naher
Uiber Art und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag
fur diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Falligkeit sowie Erfiillung
unserer Leistungen sind in den maRgeblichen Versicherungsbedin-
gungen geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Vertrage einschlieRlich aller
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag.

Zahlung, Erfiillung und Zahlweise der Beitrage

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach Abschluss
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fallig.

Wann Sie die Folgebeitrdge zu zahlen haben, richtet sich nach der
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jahrlich). Ist
die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, sorgen
Sie bitte fir entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzei-
tig, wenn der Beitrag zum Falligkeitstag eingezogen werden kann
und einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als ers-
ter Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten
die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen
als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate
ganz oder teilweise in Verzug gerat oder wenn in der Sachversiche-
rung eine Entschadigung fallig wird.

Fir die Freizeit-, Camping- und Wassersportkasko-Versicherung
gilt:
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— Beihalbjahrlicher Zahlweise betrégt der Ratenzuschlag 3 %, bei
vierteljahrlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise
7 %.

Fir die Wasserfahrzeughaftpflicht-Versicherung gilt:

— Beijahrlicher Zahlweise erhalten Sie einen Zahlungsbonus von
5 %, ist halbjdhrliche Zahlweise vereinbart, betragt der Nach-
lass 2 %.

Monatliche Zahlung setzt eine zu unseren Gunsten erteilte Einzugs-
ermachtigung voraus. Entfallt diese Voraussetzung nachtraglich,
gilt vierteljahrliche Zahlweise vereinbart.

Auf die Moglichkeit einer Beitragsangleichung in der Haftpflicht-
versicherung auf Grund von Versicherungsbedingungen wird hin-
gewiesen.

Néhere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen des jeweils gewahlten Produktes zu
finden.

Giiltigkeit der zur Verfiigung gestellten Informationen

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschlieRlich der im
Antrag genannten Beitrage behalten fiir die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushéndigung Giltigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch lhren Antrag und Zugang
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerkla-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden;
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unbertihrt. Innerhalb dieser Frist
konnen wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie kénnen |hre Vertragserklarung ohne Angabe von Griinden
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Eine ausfiihrliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht
finden Sie im Antrag.

Beendigung des Vertrages, Kiindigungsmoglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kiindigen. Vertrdge von mindestens einjahriger
Dauer verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch ei-
nen Vertragspartner gekiindigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von
mebhr als drei Jahren konnen Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten
oder jedes darauf folgenden Jahres kiindigen.

Eine Kiindigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekiindigt werden, insbesondere
e im Versicherungsfall

* bei Eigentumswechsel (gilt nicht fur die Haftpflichtversiche-
rung)

e bei Obliegenheitsverletzung
* in bestimmten Fallen der Beitragsangleichung
Dariiber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.
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Anwendbares Recht

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhalt-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache

Samtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher
Sprache.

AuBergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren
Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombuds-
mann e. V. Sie konnen deshalb innerhalb von acht Wochen nach
Erhalt unserer Nachricht das kostenlose, aulergerichtliche Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
E-Mail: beschwerde®@versicherungsombudsmann.de.
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Aufsichtsbehorde

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um lhre
Versicherungsangelegenheiten kiimmern. Kommt es aber doch
einmal zu Meinungsverschiedenheiten, so kdnnen Sie lhre Be-
schwerde an die

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht — Bereich Versiche-
rungen — Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

richten.

Ihre Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberihrt.



Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Versicherungen kdénnen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfiillen. Nur so lassen sich
Vertragsverhéltnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln;
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbrauchlichen Handlungen als die friiheren manuel-
len Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten
zu lhrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zuléssig,
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhélinisses oder vertragséhnlichen
Vertrauensverhéltnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung be-
rechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwirdige Interesse
des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
Uberwiegt.

Einwilligungserklarung

Unabhéngig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wagung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage fur die
Datenverarbeitung ist in lhrem Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklarung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt
Uber die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-
doch — auBer in der Lebens- und Unfallversicherung — schon mit
Ablehnung des Antrages oder durch lhren jederzeit mdglichen Wider-
ruf, der allerdings den Grundsatzen von Treu und Glauben unterliegt.
Wird die Einwilligungserklarung bei Antragstellung ganz oder teilweise
gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz
Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklarung
kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten ge-
setzlich zuldssigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben,
erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklarung

Daneben setzt auch die Ubermittlung von Daten, die wie z. B. beim
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-,
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im
Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

Beispiele fiir Datenverarbeitung und -nutzung

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele fir die
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1 Datenspeicherung bei lhrem Versicherer

Wir speichern Daten, die fir den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zundchst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten).
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versi-
cherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichen-
falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-
verstandigen oder eines Arztes geflhrt (Vertragsdaten). Bei einem
Versicherungsfall speichern wir lhre Angaben zum Schaden und
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten
Grad der Berufsunféhigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-
statt Uber einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens-
versicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2 Dateniibermittlung an Riickversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer
stets auf einen Ausgleich der von ihm bernommenen Risiken
achten. Deshalb geben wir in vielen Fallen einen Teil der Risiken
an Ruckversicherer im In- und Ausland ab. Diese Ruckversicherer
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bendtigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlages
sowie im Einzelfall auch lhre Personalien. Soweit Riickversicherer
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen
auch die dafur erforderlichen Unterlagen zur Verfligung gestellt.

In einigen Fallen bedienen sich die Ruckversicherer weiterer
Ruckversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten lber-
geben.

Dateniibermittlung und Datenspeicherung bei der Generali
Deutschland Schadenmanagement GmbH

Um die Schadenbearbeitung moéglichst schnell, effektiv und kos-
tenglinstig zu gestalten, hat die Generali Deutschland Gruppe
eine Schadenmanagementgesellschaft gegriindet, die kon-
zernweit als eigenstandige Tochtergesellschaft fir bestimmte
Versicherer der Generali Deutschland Gruppe tatig wird. Dies
sind derzeit die AachenMunchener Versicherung AG sowie die
Generali Versicherung AG.

Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH tGbernimmt
in unserem Auftrag die Bearbeitung von GroB- und Spezialschaden
auf dem Gebiet der Schaden-, Unfall-, Haftpflicht- und Kfz-Versi-
cherung. Zu diesen Zwecken benétigt die Generali Deutschland
Schadenmanagement GmbH lhre Vertrags- und Schadendaten.
Dazu gehdren beispielsweise lhre Angaben im Antrag, auch Ge-
sundheitsdaten, insbesondere in der Unfallversicherung, versiche-
rungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Versicherungssumme
oder Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines
Dritten, z. B. eines Vermittlers, Sachversténdigen oder eines Arztes
(u. a. Behandlungsberichte).

Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH ist ver-
pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen,
einen zweckgebundenen und rechtlich zuldssigen Umgang mit
den Daten zu gewahrleisten sowie den Grundsatz der Verschwie-
genheit zu beachten.

Dateniibermittlung an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei
Antragstellung, jeder Vertragsdnderung und im Schadenfall dem
Versicherer alle flr die Einschatzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umsténde anzugeben. Hierzu gehdren
z. B. frlihere Krankheiten und Versicherungsfélle oder Mitteilungen
Uber gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehen-
de, abgelehnte oder gekiindigte). Um Versicherungsmissbrauch
zu verhindern, eventuelle Widerspriche in den Angaben des Ver-
sicherten aufzuklaren oder um Licken bei den Feststellungen
zum entstandenen Schaden zu schlieBen, kann es erforderlich
sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-
chende Auskinfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf
es in bestimmten Fallen (Mehrfachversicherungen, gesetzlicher
Forderungslibergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Aus-
tausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern.
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name
und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhéhe
und Schadentag.

Zentrale Hinweissysteme

Die informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH betreibt
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirt-
schaft (HIS). An das HIS melden wir — ebenso wie andere Ver-
sicherungsunternehmen — erhdhte Risiken sowie Auffalligkeiten,
die auf Versicherungsbetrug hindeuten kénnten und daher einer
naheren Prifung bedirfen. Die Meldung ist bei Antragstellung
oder im Schadenfall moglich und kann eine Person oder eine Sa-
che, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist moglich,
wenn ungewodhnlich oft Schaden gemeldet werden oder z. B.
das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang



zu bringen ist. Die Versicherer miissen im Schadenfall wissen,
ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschaden
hatte oder sogar schon einmal als gestohlen gemeldet wurde.
Aus diesem Grund melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese
einen Totalschaden haben, gestohlen worden sind, sowie im Falle
von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden
wir an das HIS, wenn wir eine ungewdhnlich hohe Schadenh&u-
figkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder lhr Fahrzeug
an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall Giber die Einmeldung
von uns benachrichtigt.

Bei der Prifung lhres Antrags auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen
zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die
Ergebnisse der Anfragen. Im Schadensfall kann es nach einem
Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum
Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemel-
det haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir,
soweit sie fiir die Prifung des Versicherungsfalls relevant sind. Es
kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer
in einem spateren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft
Uber lhren Schadenfall geben muissen.

Datenverarbeitung in und auBerhalb der Unternehmensgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-
versicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,
Bausparen, Kapitalanlagen) werden durch rechtlich selbststandige
Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden
Versicherungsschutz und Finanzservice anbieten zu kénnen,
arbeiten die Unternehmen haufig in Unternehmensgruppen
zusammen.

Zur Kostenersparnis kdnnen dabei einzelne Bereiche zentralisiert
werden, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z. B.
Ihre Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie Vertra-
ge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschlieBen. Dies
gilt auch fiir Ihre Versicherungsnummer, die Art der Vertrage, ggf. Ihr
Geburtsdatum, Ihre Kontonummer und Bankleitzahl (bzw. IBAN und
BIC), d. h., dass Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten in einer zentralen Datensammlung geflihrt werden kénnen.

Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse,
Kundennummer, Kontonummer (bzw. IBAN), Bankleitzahl (bzw.
BIC), bestehende Vertrage) von allen Unternehmen der Gruppe
abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig
zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zusténdige
Partner genannt werden. Auch Geldeingange kénnen so in Zwei-
felsfallen ohne Rickfragen korrekt verbucht werden. Die Uibrigen
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen
nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet
werden, spricht das Gesetz auch hier von ,Datenlibermittiung”,
bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu be-
achten sind. Branchenspezifische Daten — wie z. B. Gesundheits-
oder Bonitatsdaten — bleiben dagegen unter ausschlieBlicher
Verfligung der jeweiligen Unternehmen. Unserer Unternehmens-
gruppe gehdren zurzeit u. a. folgende Unternehmen an:

AachenMunchener Lebensversicherung AG
AachenMiinchener Versicherung AG

Advocard Rechtsschutzversicherung AG
Generali Deutschland Pensionsfonds AG
Generali Deutschland Pensionskasse AG
Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH
Generali Deutschland Services GmbH

Generali Deutschland Informatik Services GmbH
AMPAS GmbH

Central Krankenversicherung AG

Cosmos Lebensversicherungs-AG

Cosmos Versicherung AG

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

Dialog Lebensversicherungs-AG

ENVIVAS Krankenversicherung AG
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Generali Lebensversicherung AG
Generali Versicherung AG
Pensor Pensionsfonds AG

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-
mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in
weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparvertrage,
Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen,
Kapitalanlagegesellschaften sowie anderen Versicherern auBer-
halb der Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir u. a. mit:

Allgemeine Kredit Coface Holding AG

Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH
ATLAS Dienstleistungen fur Vermdgensberatung GmbH
COMINVEST Asset Management GmbH

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

EA Einsatzbetreuungs- und Auslandsdienste GmbH
Europ Assistance Services GmbH

Europ Assistance Versicherungs-AG

Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Generali Investments Luxembourg S.A.

Uelzener Allgemeine Versicherung a. G.

Victoria Versicherung Aktiengesellschaft

Die Einbeziehung von weiteren unterschiedlichen Kooperations-
partnern je nach Einzelfall erfolgt Gber die

AachenMiinchener Versicherungsvermittlungs GmbH.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermitt-
lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so ge-
wonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kreditinstitute
im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen
als Ergénzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten.
Fir die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die fol-
genden Ausflihrungen unter Punkt 7.

Betreuung durch Vermittler

In Thren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des
sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe
bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer
Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen
Finanzdienstleistungen berat. Vermittler in diesem Sinn sind
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im
Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch
Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlagegesellschaften und
andere. Um seine Aufgaben ordnungsgemas erfiillen zu kénnen,
erhalt der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die fir die Be-
treuung und Beratung notwendigen Angaben aus lhren Antrags-,
Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Bei-
trage, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der
Versicherungsfélle und Hohe von Versicherungsleistungen sowie
von unseren Partnerunternehmen Angaben Uber andere finanzi-
elle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bauspar-
vertrages. AusschlieBlich zum Zweck von Vertragsanpassungen
in der Personenversicherung kénnen an den zusténdigen Ver-
mittler auch Gesundheitsdaten tbermittelt werden. Unsere Ver-
mittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des
Kunden. Auch werden Sie von uns liber Anderungen der kunden-
relevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine
besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis
und Datengeheimnis) zu beachten.

Der fiir Ihre Betreuung zustandige Vermittler wird lhnen mitgeteilt.
Endet seine Tétigkeit fir unser Unternehmen (z. B. durch Kiindi-
gung des Vermittlervertrages), regelt das Unternehmen lhre Betreu-
ung neu; Sie werden hiertiber informiert.

Die Vermittlung erfolgt u. a. Gber die:
Allfinanz Deutsche Vermdgensberatung AG
Deutsche Vermdgensberatung Aktiengesellschaft DVAG

FVD Gesellschaft fur Finanzplanung und Vermdégensberatung
Deutschland mbH



8 Weitere Auskiinfte und Erlduterungen iiber Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
neben dem eingangs erwahnten Widerrufsrecht ein Recht auf
Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen, ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung oder Léschung lhrer in einer Datei
gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Ausklinfte und
Erlauterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten lhres Versicherers. Richten Sie auch ein
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder
Léschung wegen der beim Rulckversicherer gespeicherten Daten
stets an lhren Versicherer.

- 63 —



	Inhaltsverzeichnis
	Register Freizeit-Versicherung
	Allgemeine Bedingungen für die Freizeit-Versicherung [AVB Freizeit 2008]

	Register Camping-Versicherung
	Allgemeine Bedingungen für die Camping-Versicherung [AVB Camping 2008]

	Register Wassersportkasko-Versicherung
	Allgemeine Bedingungen für die Kasko-Versicherung von Wassersportfahrzeugen [AVB Wassersportkasko 2008]

	Register Wasserfahrzeughaftpflicht-Versicherung
	Produktbeschreibung zur Wasserfahrzeughaftpflicht-Versicherung
	HA 9005 - Allgemeine Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 2008)
	Besondere Bedingungen und Klauseln zur Haftpflichtversicherung

	Register „Allgemeine Informationen“
	Kundeninformationen
	Merkblatt zur Datenverarbeitung




